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S T A T I S T I S C H E   A N G A B E N

Gesamtfläche des Stadtgebietes: 1.581 ha 

Davon entfallen 57 ha auf Wald und 229 ha auf bebaute Fläche.  

Einwohnerzahl: (laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes) 

Einwohnerzahl Hattersheim Eddersheim Okriftel 
im Jahre 

1900 1.930 1.237 1.215 

1925 2.698 1.505 1.689 

1950 4.218 2.190 2.808 

1960 7.043 2.900 3.793 

1970 10.176 4.634 4.790 
________________________________________________________________________ 

01.07.1972 insgesamt 20.701 

01.01.1975 22.267 

01.01.1980 23.423 

01.01.1985 23.283 

01.01.1990 23.506 

01.01.1994 24.593 

01.01.1996 24.568 

01.01.1998 24.774 

01.01.2000 24.756 

01.01.2002 24.858 

01.01.2004 25.127 

01.01.2005 25.161 

01.01.2006 25.198 

01.01.2008 25.476 

01.01.2009 25.524 

01.01.2010 25.493 

01.01.2011 25.680 

01.01.2012 25.777 

01.01.2014 25.740 

01.01.2016 26.908 

01.01.2017 27.312 

01.01.2018 27.479 
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 Haushaltssatzung  
 der Stadt Hattersheim am Main  

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBI. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 
_________ folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
mit einem Saldo von 

im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
mit einem Saldo von 

 mit einem Überschuss von 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
mit einem Saldo von 

Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit auf 
Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit auf 
mit einem Saldo von 

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 

festgesetzt. 

2019/EUR 2020/EUR 

60.242.930 61.092.310 
59.395.430 61.038.290 

847.500 54.020 

55.050 1.455.050 
110.500 10.500 
-55.450 1.444.550 

792.050 1.498.570 

1.496.470 1.477.090 

5.014.310 7.565.480 
8.022.100 8.736.200 

-3.007.790 -1.170.720 

3.010.000 2.251.000 
1.480.470 2.486.330 
1.529.530 -235.330 

118.210 71.040 
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in 2019 auf 3.010.00 EUR und in 
2020 auf 2.251.000 EUR festgesetzt. 

Davon entfallen 195.000 EUR in 2019 auf Kreditaufnahmen nach dem Kommunalen 
Investitionsprogramm des Landes Hessen und 1.080.000 EUR in 2020 auf eine Umschuldung. 

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von 
Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 7.200.000 EUR festgesetzt. Für 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. 

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide 
Haushaltsjahre auf 8.000.000 EUR festgesetzt. 

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 370 v. H. 

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept. 

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene 
Stellenplan. 

Hattersheim am Main, 

DER MAGISTRAT 

_____________________ 
Klaus Schindling 
Bürgermeister 
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A L L G E M E I N E 

B E W I R T S C H A F T U N G S G R U N D S Ä T Z E 

5



ALLGEMEINE  BEWIRTSCHAFTUNGSGRUNDSÄTZE 

I. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten insbesondere fol-
gende Vorschriften: 

– Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom
21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) 

– Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 
vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom
25. April 2018 (GVBI. I S. 59) 

– Gemeindekassenverordnung (GemKVO)  
vom 27.12.2011 (GVBI. I S. 830), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom
07. Dezember 2016 (GVBl. S.254) 

– Dienstanweisung für die  Ausführung des sowie die Übertragung der
Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 01.07.2016.

- Dienstanweisung über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von
Forderungen vom 01.07.2016

- Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen vom 01.07.2016

- Dienstanweisung für die Stadtkasse Hattersheim am Main und ihre
Zahlstellen vom 01.07.2016.

Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten: 

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis-
haushalt und Gesamtfinanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellen-
plan. Der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich
je Produkt in Teilhaushalte (§ 95 HGO, §§ 1 – 5 GemHVO-Doppik).

2. Die Teilhaushalte der Produkte enthalten die Erträge und Aufwendungen
bzw. investiven Ein- und Auszahlungen. Die ersten beiden Ziffern be-
zeichnen die 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche (01 – 16),
die Dritte die Produktgruppe und die Vierte das Produkt.
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3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträge und Aufwen-
dungen bzw. investive Ein- und Auszahlungen entsprechend dem
Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto
ist achtstellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden
Kontenklassensystematik:

Kontenklasse Bezeichnung 

0 Immaterielle Anlagevermögen, Sachanlagevermögen 

1 Finanzanlagevermögen 

2 Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

3 Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten 

4 Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

5 Ertragskonten 

6 Betriebliche Aufwendungen 

7 Sonstige Aufwendungen 

8 Finanzkonten 

9 Konten der Kosten- und Leistungsrechnung 

Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die 
Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, 
ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalls das vierstellige 
Produkt und das achtstellige Sachkonto zu verwenden. 

Bei investiven Maßnahmen ist zusätzlich die dem Investitionsprogramm 
oder dem Teilfinanzhaushalt zu entnehmende Investitionsnummer an-
zugeben. 

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Aus-
zahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haus-
haltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch
aufgehoben (§ 96 HGO).
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II. DECKUNGSGRUNDSTÄZE GEM. §§ 18 BIS 21 GEMHVO

1. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts
zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Die
Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes werden insgesamt zur Deckung
der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts verwendet.

2. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für
entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ab dem
Haushaltsjahr 2011 führen zahlungswirksame Mindererträge in einem
Budget erstmalig zu Minderaufwendungen. Die Regelung gilt für
Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Mehrerträge bei den Konten 063106.56000000 und 063106.56000100 (Er-
träge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen) können für Mehr-
aufwendungen bei dem Konto 013100.71260000 (Verlustausgleich Nas-
sauer Hof) verwendet werden.

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

Soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind alle Aufwendun-
gen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (Abs. 1). Gleiches
gilt für alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines
Budgets (Abs. 3). Darüber hinaus werden gem. Abs. 2 für gegenseitig de-
ckungsfähig erklärt:

 alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 – 65 (Personalaufwendungen)
und der Hauptkonten 613 (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich 
Tätige) ohne die Hauptkonten 646 und 648 (Rückstellungen) und 

 alle Aufwendungen der Hauptkonten 681 – 683 (Bücher, Zeitschriften, 
Porto und Telefonkosten). 

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten von zahlun-
wirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. 

Die Mittel der Fraktionen (gem. § 36 a Abs. 4 HGO) sind nicht deckungsfä-
hig.  

Investive Maßnahmen die auf unterschiedlichen Bestandskonten, aber unter 
einer Investitionsnummer geplant sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Des 
Weiteren sind Investitionen gegenseitig deckungsfähig, sofern sie dem glei-
chen Produkt zugeordnet sind. 

4. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise
für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des
zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
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Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 
zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahrs, in dem der Bau oder der Ge-
genstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese 
Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Aus-
zahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). 

Folgende Ansätze werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar 
erklärt: 

a) Konten

6061, 6062, 6065, Unterhaltung der Grundstücke,  
6161, 6162, 6165, bauliche Anlagen, Straßen, Wege, 
6167  Plätze u. Ä. 

6063, 6163 Geräte, Ausstattung- und 
Ausrüstungsgegenstände 

b) Produktkonten

0111.61310100 Schüler- und Kinderparlament
0121.67720000 Steuerberatungskosten
0121.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche

Beratungen 
0122.67710000 Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten
0131.67710000 Aufwendungen für Sachverständige
0131.67900300 Vermessungskosten, Grenzregelungen
0141.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
0142.79900000 Spenden Santa Catarina
0441.68100100 Ankauf von Medien
0641.71220100 Zuweisungen Betreuungsangebote an

Grundschulen 
0641.71220400 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB
0641.712801ff Zuschüsse für Krippen- und Kinderbetreuung 

in konfessionellen Einrichtungen und Einricht- 
ungen Freier Träger 

0911.67900200 Erstellen von Bebauungs- und Landschaftsplänen 
1221.71260000 Betriebskosten Nahverkehr 
1221.71260100 Ausgleichsleistungen Nahverkehr 
1511.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
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III. BUDGETIERUNG

Das Budget bildet einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisations-
einheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rah-
men eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist (§ 58 Nr. 9 
GemHVO). 

Grundlage der Budgetierung bildet der von der Stadtverordnetenversammlung 
mit dem Haushalt beschlossene Produktplan der Stadt Hattersheim am. Jeder 
Teilhaushalt nach § 4 Abs. 1 GemHVO wird auf Produktebene mit seinen 
Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst. 

In der nachfolgenden Aufstellung sind die gebildeten Budgets dargestellt. Die 
Budgets sind den entsprechenden bewirtschafteten Organisationseinheiten 
zugeordnet. 

Budget-
nummer 

Bezeichnung Referat 

1161 städtische Gremien, Wahlen 1000 
1162 Bürgerbüro u. a. 3000 
1163 Zentrale Dienste 1000 
1164 Personalservice 1000 
1168 Hilfe Für Asylsuchende und Flüchtlinge 1000 
1169 Familienoffensive Hattersheim 4000 
1261 Finanz- und Rechnungswesen 2100 
1262 Steuern, Abgaben 2100 
1263 Gebäudemanagement (extern) 2200 
1264 laufende Zuschüsse (vor allem Kinderbetreuung durch 

fremde Träger) 
2100 

1265 Vereinsförderung 2200 
1361 Öffentliche Ordnung, ÖPNV 3000 
1362 Brandschutz 6000 
1461 Betreuungsangebote 4000 
1462 Seniorenberatung 4000 
1463 Allgemeine Sozialverwaltung 4000 
1464 Suchtberatung 4000 
1467 Fehlbelegung 4000 
1465 Jugendarbeit 4000 
1466 Städtische Kinderbetreuung 4000 
1561 Förderung des Wirtschaftsstandortes 1100 
1661 Darstellung in der Öffentlichkeit, Tourismus 1200 
1662 Stadtarchiv 1200 
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Budget-
nummer 

Bezeichnung Referat 

1761 Kulturpflege, Stadtbücherei 8100 
2161 Öffentliches Grün/Gewässer, Spielplätze, Friedhöfe 5000 
2162 Umwelt und Energie 9990 
2162 Gemeindestraßen 9990 
2561 Gebäudemanagement (intern) 5000 
2562 Sportanlagen 5000 
2564 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5000 
2565 Bau- und Grundstücksordnung 5000 
2566 Photovoltaik-Anlage 5000 

Folgende Aufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu jeweils einem 
Budget verbunden: 

1166 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 
(Kontengruppe 62 – 65, 613, 54800, 548001 und 548501 ) 

1000 

1167 Bücher, Zeitschriften, Porto und Telefonkosten 
(Hauptkonten 681 – 683) 

1000 

IV. BEWIRTSCHAFTUNG DER HAUSHALTSMITTEL

1. Bewirtschaftungsstelle

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird von den in der Produktbe-
schreibung genannten Produktverantwortlichen/Organisationseinheit
durchgeführt. Die für die Budgets verantwortlichen Organisationseinheiten
sind nach folgendem Ziffernplan aufgegliedert:

1000 Zentrale Steuerung & Service   

1100 Wirtschaftsförderung  

1200 Büro des Bürgermeisters 

2100 Finanzen  

2200 Vermögensverwaltung und Vereine 

3000 Recht und Ordnung, Bürgerservice  

4000 Kinder, Jugend, Senioren & Soziales  

5000 Bauen, Planen, Umwelt 

6000 Bevölkerungs-/Brandschutz, Arbeitsschutz 

8100 KulturForum  

9990 Stadtwerke  
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2. Investitionen
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen
dürfen grundsätzlich erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberech-
nungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung,
die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie
die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung
Dritter und ein Bauzeitenplan im Einzelnen ersichtlich sind. Ferner ist den
Unterlagen eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entste-
henden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Damit soll sichergestellt werden, dass der Beschlussfassung über eine In-
vestitionsausgabe eine Prüfung für die wirtschaftlichste Lösung vorange-
gangen ist und eine Berechnung über die voraussichtlichen Folgekosten 
vorliegt. Ausnahmen sind nur bei Vorhaben von geringer finanzieller Be-
deutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Aber auch in die-
sen Fällen müssen vor Beginn einer Maßnahme mindestens eine Kosten-
rechnung und ein Bauzeitenplan vorliegen (§ 12 Abs. 2 GemHVO).  

Analog § 99 HGO können neue investive Maßnahmen nur bei einer 
Gegenfinanzierung ohne Kreditaufnahme begonnen werden.  

3. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungs-
stelle am Ende des Haushaltsjahres bei der Stadtkämmerei zu beantragen. 

a) Ergebnishaushalt

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjah-
res noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können
über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für
übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen
nur vorgenommen werden, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge
oder sonstige Verpflichtungen gebunden sind und dadurch eine spar-
same Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabe-
reste bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung fol-
genden Haushaltsjahres verfügbar.

b) Investitionen

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten
Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Be-
schaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haus-
haltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentli-
chen Bestandteilen genutzt werden kann.
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4. Aufnahme von Krediten

Mit den am 1.1.2016 in Kraft getretenen Hinweisen zur Anwendung der
haushaltsrechtlichen Vorschriften der hessischen Gemeindeordnung (HGO)
- Sechster Teil - ist die Übertragung der Aufnahme von Krediten auf ein
einzelnes Magistratsmitglied möglich. Die Stadtverordnetenversammlung
hat in ihrer Sitzung am 14. Juli 2016 beschlossen, dass das als
Stadtkämmerer/in bestellte Magistratsmitglied ermächtigt wird über die
Aufnahme von Krediten sowie über die Kreditbedingungen zu entscheiden.
Der Stadtverordnetenversammlung wird die Kreditentscheidung
nachträglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

5. Vorläufige Haushaltsführung
Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht
bekannt gemacht, so gelten für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften
über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden,
für die

 eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
 die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

2. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen
und sonstigen Leistungen dürfen fortgesetzt werden, wenn im
Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

3. Der Beginn neuer Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für
neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige Leistungen.

4. Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn im Vorjahr Aufträge für
Bauleistungen vergeben wurden.

5. Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen
sind, sind in Höhe des Steuersatzes des Vorjahres weiter zu erheben.

6. Kredite dürfen umgeschuldet werden und sofern die Finanzmittel für die
Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen
Leistungen des Finanzhaushalts nach Ziffer 2 nicht ausreichen, so
dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu
einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten
Kredite aufgenommen werden.

7. Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

6. Im Übrigen wird auf die unter Ziffer I aufgeführten Dienstanweisungen
verwiesen.
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Abkürzungsverzeichnis 

AFWoG Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
AO Abgabenordnung 
ATZ Altersteilzeit 
AuslG Ausländergesetz 
BauGB Baugesetzbuch 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BMG Bundesmeldegesetz 
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
EigBG Eigenbetriebsgesetz 
EStG Einkommensteuergesetz 
GastStG Gaststättengesetz 
GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 
GemKVO Gemeindekassenverordnung 
GewO Gewerbeordnung 
GewStG Gewerbesteuergesetz 
GIS Geographisches Informationssystem 
GrStG Grundsteuergesetz 
GWG Geringwertiges Wirtschaftsgut 

HBKG Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz 

HBO Hessische Bauordnung 
Hess. AFWoG Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs-

wesen 
HessVwVG Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
HGB Handelsgesetzbuch 
HGlG Hessisches Gleichberechtigungsgesetz 
HGO Hessische Gemeindeordnung 
HKJGB Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz 
HSOG Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
HStrG Hessisches Straßengesetz 
HundeVO Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden  
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ILV Interne Leistungsverrechnung 
InsO Insolvenzordnung 
KAG Kommunales Abgabengesetz 
KJP Konjunkturprogramm  
MTV Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft 
NÄG Namensänderungsgesetz 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
PassG Passgesetz 
PBefG Personenbeförderungsgesetz 
PersAusG  Personalausweisgesetz 
PStG  Personenstandsgesetz 
PsychKHG Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 
RDF Regionales Dialogforum  
RMV Rhein-Main-Verkehrsbund 
SachbezV Sachbezugsverordnung 
SeuchRNeuG Seuchenrechtsneuordnungsgesetz 
SGB Sozialgesetzbuch 
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz 
StPO Strafprozeßordnung 
StVG Straßenverkehrsgesetz 
StVO Straßenverkehrsordnung  
StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
TierSG Tierseuchengesetz 
UStG Umsatzsteuergesetz 
WoBindG Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 

(Wohnungsbindungsgesetz) 

WoFG Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungs-
gesetz) 

WOGG Wohngeldgesetz 
WoGV Wohngeldverordnung 
WoGVVwV Wohngeldverwaltungsvorschrift 
ZPO Zivilprozessordnung 
ZVG Zwangsversteigerungsgesetz/Zwangsverwaltungsgesetz 
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I. Allgemeiner Überblick 

Der nachfolgende Haushaltsplan legt die verbindlichen Rahmenbedingungen für die 
Haushaltsjahre 2019 und 2020 fest. 

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht 
beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind: 

1.  Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre
geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu
erläutern.

2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Verände-
rungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger
Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswir-
kungen sich durch die zu erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde
und ihre Einrichtungen ergeben wird.

Die Darstellung der Produkthaushalte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Konten in 
den Berichtspositionen. 

Nach der Einführung der Doppik im Jahr 2009 konnte die Stadt Hattersheim am Main 
mit den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 erstmals ausgeglichene Haushalte errei-
chen. Seit 2018 werden bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung 2022 ausge-
glichene Haushalte vorgelegt. 

Mit dem Hessenkassengesetz treten zum 1.1.2019 Neuregelungen im 
Haushaltsrecht in Kraft, die bereits bei der Haushaltsplanaufstellung für 2019 zu 
beachten sind. 

Die wesentlichen Änderungen stellen sich wie folgt dar: 

- Nach Durchführung der umfassenden Kassenkreditentschuldung durch denEntschuldungsteil 
der Hessenkasse, sollen keine neuen dauerhaft hohen Kassenkreditbestände auflaufen.  

- Der Haushalt soll künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen 
sein. 
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Das bedeutet, 

a) dass der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgegli-
chen ist oder wenigstens ein Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis
durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen erfolgen kann.

b) der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im
Finanzhaushalt mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur
ordentlichen Tilgung von Krediten sowie – bei Gemeinden, die am Entschul-
dungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen – an das Sondervermögen
„Hessenkasse“ geleistet werden kann, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen
Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen
gedeckt sind.

- Neu eingeführt wird eine Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungs-
konzeptes. Dieses ist aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich von 
Ergebnis- und Finanzhaushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei 
Aufwendungen und Einzahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und 
Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und 
Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer 
Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 

- Aus den bisherigen „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“.
Liquiditätskredite sind laut Gesetzesbegründung nachrangig zu allen anderen zur 
Verfügung stehenden „Liquiditätsmitteln" in Anspruch zu nehmen und schnellstmöglich 
zurückzuführen. 
Insofern ergibt sich nunmehr die ausdrückliche Vorgabe, dass Liquiditätskredite 
grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden 
müssen. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind laut Gesetzesbegründung „nur in 
eng umgrenzten Ausnahmefällen“ erlaubt.

- Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit sollen die Kommunen dafür 
sorgen, dass sich der „im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln 
ohne Liquiditätskreditmittel“ in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei 
dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. 

- Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen 

Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit 
dem Eigenkapital verrechnet werden können.  
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Die Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 orientieren sich an dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 22. November 2012 zum Konsolidierungsvertrag 
mit dem Land Hessen und den Haushaltssicherungskonzepten bis 2017. 

Für die Entwicklung der Steueranteile wurden die vom Hessischen Ministerium des 
Inneren und für Sport mitgeteilten Orientierungsdaten herangezogen. 

Abweichend davon wurde die Gewerbesteuerumlage ab 2020 nach derzeitiger 
Gesetzeslage ohne den Vervielfältiger von 29 Punkten für den kommunalen 
Finanzierungsanteil der westlichen Kommunen am Aufbau Ost kalkuliert. In den 
Orientierungsdaten wird hierfür eine ungeschmälerte Fortgestaltung der Rechtslage 
unterstellt. Da hier eine Anschlussregelung erfolgen wird, steht die konkrete Höhe 
des Vervielfältigers insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen. 

Hinzuweisen ist zudem, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel 
für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau 
fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des 
Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessi-
schen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine 
rechtliche Neuregelung erforderlich. 

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermin-
dereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und 
Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der 
neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetz-
gebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die 
finanziellen Auswirklungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteu-
eranteil noch nicht abschließend beziffert werden. 

Aus Sicht der Geschäftsstelle des Hessischen Städtetages besteht auch ein Risiko 
bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, da die in den Orientierungsdaten 
aufgeführte Entwicklung als recht optimistisch eingeschätzt wird. 

Die vom Main-Taunus-Kreis angekündigten Änderungen der Kreis- (-1,3 Punkte) und 
Schulumlage (+0,7 Punkte) wurden bei der Kalkulation bereits berücksichtigt. Die 
Gesamtsenkung von 0,6 Punkten bedeutet Wenigeraufwendungen von rd. 200 T€. 

Für 2019 werden im Haushalt die ordentlichen Erträge mit 60.242.930 € und die Auf-
wendungen mit 59.395.430 € kalkuliert. Damit wird per Saldo im ordentlichen Ergeb-
nis ein positives Ergebnis in Höhe von 847.500 € ausgewiesen. 

Im Jahr 2020 betragen die Erträge im Haushalt 61.092.310 € und die Aufwendungen
61.038.290 €. Der Saldo weist somit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von
54.020 € aus.
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Einen großen Anteil zum Haushaltsausgleich trägt der Zuwachs der Steuerein-
nahmen von rd. 3 Mio. € auf 38,935 Mio. € von 2018 nach 2019 und weiterhin 
1,83 Mio. € auf 40,765 Mio. € von 2019 nach 2020 bei. 
Ursache für die Steigerung nach 2019 sind die um 2,4 Mio. € höher veranschlagten 
Gewerbesteuererträge. Dies begründet sich mit den vorläufig errechneten Vor-
auszahlungen für 2019. Die Steigerung nach 2020 ergibt sich beim gestiegenen 
Anteil an der Einkommenssteuer von 1,3 Mio. € und einer nochmaligen Steigerung 
des Gewerbesteueransatzes um 500 T€. Hier werden erste Auswirkungen der Neu-
ansiedlung von Gewerbebetrieben erwartet. 

Die Veränderungen und Veranschlagungen der weiteren Ertrags- und Aufwands-
positionen sind unter – II. Ergebnishaushalt 2019 und 2020 – erläutert. 

Die demografische Entwicklung der Stadt Hattersheim am Main verläuft, durch 
Erschließung und Bebauung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, günstiger als in den 
meisten vergleichbaren Städten und leistet in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur 
positiven Haushaltsentwicklung. In der Finanzplanung sind jedoch auch die Auswir-
kungen des stetigen Bevölkerungszuwachses, vor allem bei den Aufwendungen für 
die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. 

Ungeachtet dessen muss die Stadt Hattersheim am Main auch zukünftig alle Mög-
lichkeiten einer infrastrukturellen Weiterentwicklung zur nachhaltigen Wahrung der 
Kernaufgaben nutzen.  

In den Produkten 0631 (städtische Kinderbetreuung bis Ende Grundschulalter) und 
0641 (Kinderbetreuungseinrichtungen fremder Träger einschließlich Schulkinder-
betreuung) erhöht sich das Defizit 2019 um 1.637.050 € auf 11.685.536 € und sinkt 
nach 2020 um 370.670 € auf 11.314.860 €. Ohne die vorgesehene 
Gewinnbeteiligung der HawoBau von 750.000 € in 2020 würde das Defizit auf über 
12 Mio. € ansteigen.

Die Gebührensätze für die Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung 
bleiben unverändert.  

Im Finanzhaushalt sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
2019 = 8.022.100 € und in 2020 = 8.736.200 € veranschlagt.  

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen dienen unter anderem Infrastrukturabgaben 
von 3,2 Mio. € (2019) / 4,9 Mio. € (2020), Einnahmen aus Grundstückserlösen von 50 
T€ (2019) / 1,45 Mio. € (2020), Zuschüsse und Darlehensrückzahlungen von 
1.764.310 € (2019) / 1.215.480 € (2020) sowie Kreditaufnahmen von 3.010.000 
(2019) / 2.251.000 € (2020).

In der Haushaltssatzung ist in § 4 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für beide 
Jahre auf 8 Mio. € festgesetzt. 
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II. Ergebnishaushalt 2019 und 2020

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung 
stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines 
Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalte 2019 und 2020 weisen folgende 
Werte aus: 

2019 / € 2020/ € 
ordentliche Erträge 60.161.650 60.261.540 
ordentliche Aufwendungen 58.217.210 59.862.400 
Verwaltungsergebnis 1.944.440 399.140 

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen, die dem regelmäßigen Verwaltungsbetrieb per Abrechnungsperio-
de zuzurechnen sind. Das ausgewiesene Ergebnis erfasst nicht nur zahlungswirk-
same Geschäftsvorfälle, sondern auch Erträge und Aufwendungen, wie z. B. 
Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten, die die Liquidität nicht 
unmittelbar berühren.  
Neben dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis errechnet, das die Erträge 
und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln (Zinserträge und 
Zinsaufwendungen) saldiert:  

2019 / € 2020 / € 
Finanzerträge 81.280 830.770 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.178.220 1.175.890 
Finanzergebnis -1.096.940 -345.120 

Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach: 

2019 / € 2020 / € 
Verwaltungsergebnis 1.944.440 399.140 
Finanzergebnis -1.096.940 -345.120 
ordentliches Ergebnis 847.500 54.020 
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Im außerordentlichen Ergebnis werden verwaltungsbetriebs- oder periodenfremde, 
sowie außergewöhnliche bzw. einmalige Geschäftsvorfälle dargestellt. Durch die 
Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis soll eine Darstellung 
der tatsächlichen mit der laufenden Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang 
stehende Erträge und Aufwendungen erreicht werden. 

Im außerordentlichen Ergebnis werden: 

2019 / € 2020 / € 
außerordentliche Erträge 55.050 1.455.050 
außerordentliche Aufwendungen 110.500 10.500 
außerordentliches Ergebnis -55.450 1.444.550 

erzielt. 

Aus den vorstehenden Ergebnispositionen ergeben sich ohne ergebnisneutraler 
interner Leistungsverrechnungen 2019 und 2020 folgendes Jahresergebnis:  

2019 / € 2020 / € 
Erträge insgesamt 60.297.980 62.547.360 
Aufwendungen insgesamt 59.505.930 61.048.790 
Jahresergebnis 792.050 1.498.570 
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Die einzelnen Produktbereiche (ohne ergebnisneutraler interner Leistungsverrech-
nung) stellen sich wie folgt dar:  

Haushaltsjahr 2019 Haushaltsjahr 2020 

Produkt-
bereich Bezeichnung 

Erträge 
insgesamt 

in € 

Aufwend-
ungen 

insgesamt   
in €

Jahres-
ergebnis    

in € 

Erträge 
insgesamt 

in € 

Aufwend-
ungen 

insgesamt in 
€

Jahres-
ergebnis   

in € 

1 Innere Verwaltung 1.275.410 7.180.940 -5.905.530 2.674.520 7.849.310 -5.174.790 

2 Sicherheit und 
Ordnung  764.420 2.718.130 -1.949.210 779.190 2.747.860 -1.968.170 

4 Kultur- und 
Wissenschaft 29.250 786.260 -757.010 13.090 753.920 -740.830 

5 Soziale 
Leistungen 70.270 687.520 -617.250 70.270 693.320 -623.050 

6 Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 4.328.140 16.645.180 -12.317.040 4.987.640 16.957.860 -11.970.220 

8 Sportförderung 15.210 1.122.980 -1.107.770 15.210 978.080 -962.870 

9 
Räumliche 
Planung und 
Entwicklung 

310.730 757.280 -446.550 339.730 828.450 -488.720 

10 Bauen und 
Wohnen 100.280 360.880 -260.600 99.770 369.130 -269.360 

11 Ver- und 
Entsorgung 29.580 24.850 4.730 29.580 24.950 4.630 

12 
Verkehrsflächen 
und Verkehrs-
anlagen, ÖPNV  

607.230 3.292.530 -2.685.300 416.990 3.196.180 -2.779.190 

13 Naturschutz- und 
Landschaftspflege 502.530 2.158.260 -1.655.730 493.740 2.118.960 -1.625.220 

15 Wirtschaft und 
Tourismus  10.100 303.520 -293.420 10.100 291.000 -280.900 

16 Allgemeine 
Finanzwirtschaft 52.254.830 23.467.600 28.787.230 52.617.530 20.240.270 28.377.260 

Summe 60.297.980 59.505.930 792.050 62.547.360 61.048.790 1.498.570 
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2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushaltes 2019/2020 
stellen sich wie folgt dar:  

ERTRÄGE 

Nummerierung
laut 
GemHVO 

Bezeichnung Ansatz  2019 Ansatz  2020 

T€ % T€ % 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 328 0,54 328 0,52 

2 Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 1.712 2,84 1.733 2,77 

3 Kostenersatzleistungen und 
-erstattungen 1.989 3,30 1.829 2,92 

4 Bestandsveränderungen und 
aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 

5 
Steuern und steuerähnliche 
Erträge einschl. Erträge aus 
gesetzlichen Umlagen 

38.935 64,58 40.765 65,18 

6 Erträge aus Transferleistungen 1.526 2,53 1.566 2,50 

7 
Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen  

13.909 23,07 12.287 19,65 

8 
Auflösung Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, 
Zuschüssen und Beiträgen  

800 1,33 790 1,26 

9 Sonstige ordentliche Erträge 962 1,59 962 1,54 

21 Finanzerträge 81 0,13 831 1,33 

25 Außerordentliche Erträge 55 0,09 1.455 2,33 

Summe Erträge 60.297 100 62.546 100 
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AUFWENDUNGEN 

Nummerierung
laut 
GemHVO 

Bezeichnung Ansatz  2019 Ansatz  2020 

T€ % T€ % 

11 Personalaufwendungen 15.388 25,86 16.984 26,18 

12 Versorgungsaufwendungen 935 1,57 958 1,57 

13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienst-leistungen 10.222 17,18 10.288 16,85 

14 Abschreibungen 2.294 3,86 2.326 3,81 

15 
Aufwendungen für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen   

7.015 11,79 7.272 11,91 

16 
Steueraufwendungen einschl. 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen  

22.330 37,51 22.990 37,66 

17 Transferaufwendungen 15 0,03 25 0,04 

18 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen  18 0,03 18 0,03 

22 Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 1.178 1,98 1.176 1,93 

26 Außerordentliche Aufwendungen 111 0,19 11 0,02 

Summe Aufwendungen 59.506 100 61.048 100 
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b) Erträge

1 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
328.600 328.300 328.300 

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im kommunalen Bereich immer dann er-
zielt, wenn die Zahlung nicht in einem Gesetz, einer Verordnung oder kommunalen 
Satzung begründet ist, sondern auf einem privatrechtlichen Vertrag basiert. Hierunter 
fallen insbesondere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sowie 
Umsatzerlöse.  

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Erlöse aus der Überlassung von Räumen 
und Gebäuden 230.900   230.900   230.900 

Einspeisevergütungen für Strom aus 
Fotovoltaikanlagen (Sporthalle 
Hattersheim und Kita Kleine Feldstraße) 

  29.500    29.500    29.500 

Sonstige Umsatzerlöse   68.200    67.900    67.900 

2 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€ 
2.385.750 1.711.950 1.733.430 

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden alle Entgelte verstanden, de-
nen ein Leistungsaustauschverhältnis zugrunde liegt, das vom Leistungsempfänger 
eine rechtlich festgeschriebene (Gesetz, Verordnung, Satzung) monetäre Gegenleis-
tung verlangt.  

Hierunter fallen folgende Verwaltungs- und Benutzungsgebühren: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Verwaltungsgebühren  266.500    311.500    326.500 
Benutzungsgebühren      5.330  4.080  4.080 
Erträge aus Buß- und Verwarngeldern  292.500    269.500    284.500 
Friedhofsgebühren  469.420    468.670    460.650 
Beiträge für die Benutzung von 
Kindertageseinrichtungen 1.352.000    658.200    657.700 
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3 KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND KOSTENERSTATTUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
1.956.380 1.989.950 1.828.950 

Unter Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind Erträge von Bund, Land, 
dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für er-
brachte Leistungen gezahlt werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel entfallen auf 
die folgenden Positionen:  

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Personal- und Sachkostenerstattung 
Stadtwerke   787.350    810.850    810.850 

Kostenerstattung für Mittagessen in 
Kindertageseinrichtungen 

 475.430    475.000    475.000 

Kostenerstattungen Bauplanungen  485.000    250.000    279.000 
Kostenerstattungen RMV 0 240.000 60.000 
sonstige Erstattungen  208.600    214.100    204.100 

4 BESTANDSVERÄNDERUNGEN U.A. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN, 
DIE ANGABE EINES WERTES IST NICHT MÖGLICH 

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen 
Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen. Bestandsveränderungen sind 
Erhöhungen bzw. Veränderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen 
Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.  

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen in erster Linie der bautechni-
schen Organisationseinheiten verstanden, die einem konkreten Bauvorhaben zuzu-
ordnen sind und deren Kosten zusammen mit den Herstellungskosten im Anlage-
vermögen berücksichtigt werden können.  

Eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird erst nach dem Aufbau 
einer entsprechenden Kosten- und Leistungsrechnung möglich sein.  
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5 STEUERN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE EINSCHLIEßLICH ERTRÄGE AUS 
GESETZLICHEN UMLAGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€  Ansatz 2020/€
35.890.000 38.935.000 40.765.000 

Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemein-
schaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:  

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 19.200.000 19.700.000 21.010.000 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.225.000 1.160.000 1.165.000 
Grundsteuer A 30.000 30.000 30.000 
Grundsteuer B 5.525.000 5.585.000 5.600.000 
Gewerbesteuer 9.500.000 11.900.000 12.400.000 
Spielapparatesteuer 260.000 400.000 400.000 
Zweitwohnungssteuer 30.000 30.000 30.000 
Wettaufwandsteuer 0 10.000 10.000 
Hundesteuer 120.000 120.000 120.000 

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 

Nach den Orientierungsdaten vom 3. September 2018 wird das vom HMdIS vorgese-
hene hessische Steueraufkommen für 2019 um 5,5 % und 2020 um 8,5 % ansteigen. 

Der Verteilungsschlüssel bleibt unverändert auf 0,0051037. Daraus errechnet sich 
ein Ansatz für 2019 von 19.700.000 € und 2020 ein Ansatz von 21.010.000 €. 
Die Haushaltsansätze für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 
bis 2022 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten vom 3. September 2018. Die 
Entwicklung an der Lohn- und Einkommensteuer wird in folgender Grafik dargestellt: 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002200420082011201320152016201720182019202020212022

11.719
10.476

13.791

11.921

13.974
15.570

16.49817.050

19.20019.700
21.010

22.000
22.850

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer in T€

31



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Seit 1. Januar 1998 erhalten Kommunen zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle 
aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eine Beteiligung an der 
Umsatzsteuer von 2,2 v. H. 

Nach den Orientierungsdaten und dem aktuellen Verteilungsschlüssel von 
0,0018462100 wird aus dem Umsatzsteueraufkommen für 2019 ein städtischer Anteil 
von 1.160.000 € und für 2020 von 1.165.000 € erwartet. 

Steuererträge aus Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuererträge sind 2019 mit 11.900 T€ veranschlagt. Im Haushaltsjahr 
2020 werden Gewerbesteuererträge von 12.400 T€ erwartet. 

Für 2019 werden gegenüber dem Ansatz 2018 Mehrerträge von 2,4 Mio. € erwartet. 
Diese Mehrerträge werden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 von 
12 Mio. € und den daraus resultierenden Vorauszahlungen 2019 veranschlagt. Für
2020 sind erste Gewerbesteuerzahlungen von neu angesiedelten Unternehmen in 
dem Ansatz mit einkalkuliert. 

Der Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 370 v. H. bleibt unverändert. 
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6 ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
1.540.000 1.526.200 1.566.200 

Diese Erträge setzen sich aus folgenden Leistungen zusammen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Ausgleichszahlungen aus dem 
Familienleistungsausgleich 1.240.000 1.260.000 1.300.000 

Kostenerstattung für 
Einzelintegrationsmaßnahmen in 
städtischen Kindertageseinrichtungen 

300.000   266.200    266.200 

Die Ausgleichszahlungen sind vom Land Hessen zur teilweisen Kompensation von 
ausgefallenen Einkommensteueranteilen aufgrund des 1996 geänderten Familien-
leistungsausgleichs an die Kommunen weiterzugeben. Die Berechnung des städti-
schen Anteils erfolgt nach der Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an 
der Einkommensteuer.  

Die Kostenerstattungen von Einzelintegrationsmaßnahmen dienen der Förderung 
Kinder mit besonderem Förderbedarf in städtischen Kindertageseinrichtungen. Für 
jedes Kind mit einer Behinderung und besonderem Förderbedarf, das nach den 
Vorgaben der Rahmenvereinbarung „Integrationsplatz“ betreut wird, bekommt der 
Träger eine Pauschale in Höhe von monatlich 2.340 Euro.  
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7 ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN FÜR LAUFENDE 
ZWECKE UND ALLGEMEINE UMLAGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€  Ansatz 2020/€ 
12.554.880 13.908.880 12.287.880 

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine 
Umlagen erfassen im Wesentlichen folgende Positionen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Schlüsselzuweisungen 10.900.000 10.765.000 9.250.000 
Zuweisungen des Landes für städtische 
Kindertageseinrichtungen  

962.480 2.362.480 2.412.480 

Zuweisungen aus den Regionalfonds 70.000 210.000 70.000 
Schuldendiensthilfen vom Land 340.000 340.000 340.000 
Kostenbeteiligung des Kreises an der 
Schulsozialarbeit 175.000 175.000 175.000 

Familienhilfe 70.000 0 0 
Sonstige Zuweisungen 37.400 56.400 40.400 

Schlüsselzuweisungen: 

Die Schlüsselzuweisungen sind mit 10.765.000 € um 135.000 € niedriger als 2018 
veranschlagt. 2020 verringert sich das Aufkommen gegenüber 2019 nochmals um 
1.515.000 € auf 9.250.000 €. Diese Rückgänge sind Auswirkungen des gestiegenen 
Steueraufkommens, vor allem im 2. Halbjahr 2018, in der Berechnungsystematik des 
Kommunalen Finanzausgleiches. Diese Wenigererträge werden teilweise durch Ent-
nahmen aus der zweckgebundenen Rücklage kompensiert. 

Zuweisungen des Landes nach § 32 Hessisches Kinder und Jugendhilfegesetz 
(HKJGB): 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Unterstützung Sprachförderung 
§32 Abs. 4 125.780 125.780 125.780 

Grundpauschale Ü3 §32 Abs. 2 326.320 326.320 326.320 
Unterstützung gem. Betreuung v. Kindern 
mit und ohne Behinderung §32 Abs. 5 67.680 67.680 67.680 

Qualitätspauschale §32 Abs. 3 56.100 56.100 56.100 
Landeszuweisung Freistellung Ü3 §32 c 300.000 1.785.000 1.735.000 
Landeszuschuss Offensive 
Kinderbetreuung Hortbetreuung 51.600 51.600 51.600 

Kleine Bauförderung §32 d HKJGB 35.000 0 0 
Summe 962.480 2.412.480 2.362.480 
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8 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
770.290 779.870 790.280 

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke 
sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die 
Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzu-
lösen.  

Diese Position steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Abschreibungen. 
Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen 
die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo 
ergibt sich für beide Jahre ein Defizit von rd. 1,5 Mio. €. 

9 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
961.500 961.500 961.500 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Konzessionsabgaben aus den Bereichen 
Gas und Strom 825.000 825.000 825.000 

Nutzungsentgelt 
Obdachlosenunterbringung 90.000 100.000 100.000 

Sonstige Erträge 46.500 36.500 36.500 
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21 FINANZERTRÄGE 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
81.820 81.280 830.770 

Die wichtigsten Finanzerträge im Überblick: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Gewinnabführung HawoBau 0 0 750.000 
Bankzinsen 3.150 3.150 3.150 
Mahngebühren und Säumniszuschläge 20.000 20.000 20.000 
Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen 8.670 8.130 7.620 
Zinsen aus Steuernachforderungen 50.000 50.000 50.000 

Im Jahr 2020 wird eine Gewinnabführung aus der Beteiligung der Hattersheimer 
Wohnungsbau Gesellschaft in Höhe von 750.000 € erwartet. 

25 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
2.005.450 55.050 1.455.050 

Außerordentlich Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, 
welche nicht dem Regelbetrieb zuzuordnen sind. Der außerordentliche Charakter 
kann dabei unter anderem in der Einzigartigkeit des Geschäftsvorfalles oder dem 
mangelnden Periodenbezug des Ertrages begründet sein. Unter dieser Position sind 
für 2019 Grundstückserlöse in Höhe von 50.000 € und 2020 in Höhe von 1.450.000 €
vorgesehen. 

36



29 ERLÖSE UND KOSTEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 
30 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
604.750 604.750 604.750 

Ein Baustein in den neuen Steuerungsmodellen ist jeweils die Kostenleistungs-
rechnung (KLR). Es ist Ziel, die KLR-Struktur weiter zu entwickeln und auf die neu 
anzulegenden Kostenstellen zu buchen. Allerdings sind im städtischen Haushalt 
unter dem Begriff „Interne Leistungsverrechnung“ (ILV) 2019 und 2020 604.750 € 
und auf den folgenden Verrechnungspositionen veranschlagt, die die Voraussetzung 
der KLR erfüllen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Straßenreinigung 45.000 45.000 45.000 
Pflege Grünanlagen 141.500 141.500 141.500 
Städtischer Hausmeister 2.000 2.000 2.000 
Bereitstellung Fraktionsräume 1.000 1.000 1.000 
EDV-Abteilung 242.000 242.000 242.000 
Kopierkosten 48.150 48.150 48.150 
Friedhöfe Interessengruppe 
"öffentliches Grün" 70.000 70.000 70.000 

Personal- und Sachkostenerstattung 
Friedhöfe 19.400 19.400 19.400 

Friedhöfe 2.600 2.600 2.600 
Miete- und Mietnebenkosten Bauhof und 
Posthof 29.000 29.000 29.000 

Feuerwehreinsätze 3.100 3.100 3.100 
Dienstfahrzeug 1.000 1.000 1.000 
Summe 604.750 604.750 604.750 

Die verrechneten Kosten werden auf der leistenden Kostenstelle entlastet und auf 
der empfangenden Kostenstelle belastet. 
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c) Aufwendungen

11 PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 
12 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
15.389.040 16.322.970 16.941.550 

Der zweithöchste Ausgabenblock im städtischen Haushalt sind die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen mit 16.322.970 € (2019) und 16.941.550 € (2020) und 
setzen sich wie folgt zusammen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Entgelt für geleistete Arbeitszeit und 
Sonderzuwendungen 10.158.450 10.755.800 11.127.900 

Dienst- und Amtsbezüge 1.093.600 1.097.250 1.116.100 
Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen 1.972.250 2.159.050 2.221.700 
Leistungsentgelt Beschäftigte 220.000 264.000 268.700 
Zuführung Pensions- und 
Beihilferückstellungen  290.000 275.000 292.000 

Beihilfen 125.350 115.600 114.700 
sonstige Personalaufwendungen 189.000 157.000 157.000 
Entnahme Altersteilzeitrückstellungen -235.600 -114.800 0 
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte 870.920 953.870 977.600 
Versorgungsaufwendungen Beamte 705.070 660.200 665.850 

Die prozentualen Veränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 

Gesamtpersonal-
kosten 

2018 
in €

Verände-
rung zu 

2018 in % 
2019 
in €

Verände-
rung zu 

2019 in % 
2020 
in €

Personal-
aufwendungen 14.393.970 +6,90 15.387.770 +3,87 15.983.700 

Versorgungs- 
aufwendungen 995.070 -6,02 935.200 +2,42 957.850 

Summe 15.389.040 +6,07 16.322.970 +3,79 16.941.550 
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Im Vergleich zum Haushalt 2018 ergibt sich für 2019 eine Steigerung von rund 
900 T€, das entspricht 6,07 %. Von 2019 zu 2020 ergibt sich eine Steigerung von 
rund 600 T€, das entspricht 3,79 %. 

In der näheren Betrachtung ergeben sich die Steigerungen für 2019 aus dem, für die 
Beschäftigten sehr positiven Tarifabschluss für die Jahre 2018 bis 2020. Konnte die 
Steigerung für 2018 noch wesentlich im Haushalt 2018 abgefangen werden, kumu-
liert sich das Ergebnis in 2019 auf 4,28 % Tarifsteigerung mit einem Volumen von 
knapp über 600 T€. Die restlichen 300 T€ begründen sich unter anderem mit den in
2018 neu geschaffenen Stellen z. B. im Bereich Sicherheit und Ordnung, Reinigung 
und der Jugendarbeit.  

Als weiteren Punkt ist anzuführen, dass im Jahr 2019 drei Mitarbeiterinnen aus der 
Elternzeit zurückkehren und somit wieder in den Personalkosten erfasst sind. Die 
Steigerung von 3,77 % für den Personal- und Versorgungskosten in 2020 begründen 
sich auf die im Stellenplan angemeldeten neue Stellen in den Bereichen Sicherheit 
und Ordnung, Brandschutz, Gebäudemanagement und aus dem Bereich Öffentliches 
Grün. Im Weiteren wurde auch wieder für den Beschäftigtenbereich und für die 
Beamten eine mögliche Tarifsteigerung mit kalkuliert. 

Die Personalkosten in den städtischen Kindertageseinrichtungen im Teilhaushalt 
0631 werden sich wie folgt entwickeln: 

Produkt 0631 2018 
in €

Verände-
rung zu 

2018 in % 
2019 
in €

Verände-
rung zu 

2019 in % 
2020 
in €

Personal-
aufwendungen 6.901.700 +7,60 7.426.020 +3,99 7.722.200 

Versorgungs- 
aufwendungen 16.250 -2,77 15.800 +0,95 15.950 

Summe 6.917.950 +7,57 7.441.820 +3,98 7.738.150 

Der Anteil der Personalkosten im Teilhaushalt 0631 beträgt 2019 und 2020 etwa 
45 % der Gesamtpersonalkosten. Im Vergleich zu 2018 ergibt sich eine Steigerung 
von 7,57 % und von 2019 nach 2020 von 3,98 %. 

Die Personalkosten sind für den Doppelhaushalt 2019 und 2020 wie in den vergan-
genen Jahren, nicht auf Basis der tatsächlich Beschäftigten, sondern auf der Grund-
lage der aktuellen Personalbedarfsrechnungen für die jeweilige Kindertageseinrich-
tung kalkuliert. 

Im Haushaltsjahr 2019 werden sich noch 4 Beschäftigte in der Freiphase der Alters-
teilzeit befinden. Die letzten Altersteilzeitverträge enden im Sommer 2019. 
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In der Stadtverwaltung Hattersheim soll auch weiterhin durch die Bereitstellung von 
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen eine offensive Nachwuchsförderung er-folgen. 
Für 2019 und 2020 soll jeweils ein Ausbildungsplatz angeboten werden.  
Im Haushaltsjahr 2019 befinden sich in der Verwaltung noch zwei junge 
Menschen in einem Ausbildungsverhältnis.  

Ein Ausbildungsverhältnis endet im Sommer 2019, das zweite Ausbildungs-
verhältnis endet im September 2020. Im pädagogischen Bereich werden wieder 
Stellen für Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten zur Verfügung gestellt. 
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Die Veränderungen im Stellenplan sind in den folgenden Tabellen dargestellt. 

I. Stellenplan für Beamte 2019 und 2020:  

Teilhaushalt Produkt Veränderungen 
   0221 Ordnungsangelegenheiten  2019: Umwandlung einer Stelle von 

A8 nach A9 m.D.  
0123 Steuern und Abgaben 2019: Umwandlung g einer Stelle von 

A9 nach A10 geh.D.  

II. Stellenplan für Beschäftigte 2019 und 2020

Teilhaushalt Produkt Veränderungen 
   013204 Stadthalle 2020: 1 neue Stelle EG 6 

(Hausmeister) 
0141 Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
2019: Umwandlung einer Stelle von 
EG 9b nach EG 9a  

0221 Ordnungsangelegenheiten 2020: 1 neue Stelle EG 8 
Ordnungspolizeibeamter 

0231 Brandschutz 2020: 1 neue Stelle EG 8 Gerätewart 
Umwandlung einer Stelle von EG 10 
nach EG12  

0521 Sozialverwaltung 2019: 0,50 Stelle wieder aktiviert EG 6   
0911 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 
2019: Umwandlung von 2 Stellen EG 
12 nach EG 13(Stadtplanung) 

1011 Bau- und Grundstücksordnung 2019: Umwandlung einer Stelle von 
EG 13 nach EG 14 

1311 Öffentliches Grün 2020: 1 neue Stelle EG 5 
1511 Wirtschaftsförderung 2020: 0,77 Stelle neu EG 9b 

III. Stellenplan Stadtwerke 2020

Teilhaushalt Produkt Veränderungen 
   110500 Wasser 2020: 1 neue Stelle Ingenieur EG 11 

110100 Stadtwerke Verwaltung 2020: 1 neue Stelle 
Wasserinstallateur EG 7 
Umwandlung einer Stelle von EG 14 
nach EG 12  
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13 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
9.303.140 10.222.250 10.288.450 

Diese Kontengruppe umfasst die meisten für den laufenden Verwaltungsbetrieb not-
wendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäfts-
ausgaben u. a.  

Gegenüber 2018 wurden 919.110 € mehr in 2019 und 2020 nochmals 66.200 € mehr 
als 2019 veranschlagt. 

Die Schwerpunkte der Aufwendungen verteilen wie folgt: 

Bezeichnung Ansatz 
2018 

Ansatz 
2019 

Ansatz 
2020 

T€ T€ T€

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, 
Kinderparlament, Fraktionsarbeit 121 113 105 

Bauunterhaltung 3.278 3.873 3.538 
davon: 
Instandhaltungen an öffentlichen Gebäuden und 
Außenanlagen 1.131 1.320 1.130 
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken u. Ä. 810 835 711 
Sonstige Instandhaltung Feldwege, Sport- und 
Grünflächen u. Ä. 211 286 243 
Wartungskosten 286 397 404 
Leistungen des Bauhofes 840 1035 1050 
Bewirtschaftungskosten 2.100 2.365 2.361 
davon: 
Heizkosten 270 316 316 
Stromkosten inkl. Straßenbeleuchtung 637 707 709 
Fremdreinigung 480 566 558 
Reinigungsmaterial 82 96 98 
Abwasserbeseitigungsgebühren einschl. 
Straßenentwässerung 389 398 398 
Wasserlieferungsgebühren 49 71 71 
Müll, Straßenreinigung 52 56 56 
Sonstige Umlagen 141 155 155 
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 114 122 160 
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Bezeichnung Ansatz 
2018 

Ansatz 
2019 

Ansatz 
2020 

T€ T€ T€

Versicherungsprämien (Haftpflicht-, Einbruch-, Diebstahl-, 
Feuer-, Eigenschadenversicherung etc.) 177 178 176 

Fahrzeugunterhaltung einschl. Treibstoffe 149 147 142 
Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätten 261 261 261 
Spiel und Bastelmaterial für Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 81 87 87 
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 201 222 222 
Aufwendungen für Büromaterial 59 62 58 
Porto- und Versandkosten 73 75 68 

Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage, Kosten für 
Datenübertragung 96 93 93 

Bücher und Zeitschriften 0 0 0 
Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung 98 105 105 
Bücher und Zeitschriften 57 55 55 
Mieten und Pachten 714 941 938 
Leasingkosten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) 193 204 205 
Beratungs- und Gutachterkosten 980 877 942 
davon: 
Honorarkosten Entwicklung Hattersheim Süd 310 180 184 
Honorarkosten Phrix-Gelände 65 30 30 
Stadtentwicklungskonzept 75 150 100 
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 240 100 220 

Beratungskosten für Erstellung Bilanzen einschließlich 
Konzernabschlüsse 70 70 70 

Ankauf von Personalausweisen und Reisepässen 100 130 150 
Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel 100 115 113 
Pauschale Folgekosten 100 40 400 
Pauschale Minderausgaben -180 -200 -215 
Sonstige Sach- und Dienstleistungen 341 357 324 
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Mieten 

Durch die Anmietung von Containern für Betreuungsangebote auf dem ehemaligen 
Grundstück „Barbarahaus“ in der Schulstraße entstehen 2019 Mehraufwendungen 
von 240.000 €.

Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten 

Die Kosten verringern sich von 2018 auf 2019 um 103 T€. Den geringeren Aufwen-
dungen, vor allem an räumlichen Planungsleistungen, stehen Wenigererträge bei 
den Kostenerstattungen (siehe Ziffer 3.1.2.) gegenüber. 

Bewirtschaftungskosten 

Auf während der Bauphase anfallende Bewirtschaftungskosten der Stadthalle ent-
fallen knapp 100 T€ Mehraufwand. Weiterhin wurden die Ansätze für Stromlieferung 
(+50 T€) und Fremdreinigung (+60 T€) den zusätzlichen Angeboten, vor allem in der 
Kinderbetreuung und den Sportanlagen, angepasst. 

Leistungen des Bauhofes 

Die Steigerung der Aufwendungen von 2018 nach 2019 um 195 T€ erklärt sich durch
in Rechnung gestelltes zusätzliches Personal, pauschalierte Abrechnung und allge-
meine Kostensteigerungen. 

Pauschale für Folgekosten 

Hier sind die Folgekosten für zusätzliche Kinderbetreuungsplätze in Okriftel veran-
schlagt. 

Wartungskosten 

Bei allen betroffenen Produkten ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber 2018 
aufgrund von Kostensteigerungen. 
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Unterhaltung Gebäude und Straßen 

In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Instand- und Unterhaltungs-
maßnahmen von 2019 bis 2022 aufgeführt:  

Produkt Bezeichnung des Vorhabens 2019 
in T€

2020 
in T€

2021 
in T€

2022 
in T€

13100 Dachsanierung Kiosk „Dallas“ 20 0 0 0 
13100 Erneuerung Abluftanlage Küche „Bahnsinn“ 20 0 0 0 

13200 
Umrüstung Stromschutzschalter in allen 
städtischen Liegenschaften aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften 

65 65 0 0 

13204 
Reinigung und Oberflächen-aufbereitung 
der im Bestand bleibenden Wandpaneele 
in der Stadthalle 

0 230 0 0 

63101 
Kindertageseinrichtung Wirbelwind 
Pregelstraße Sanierung Gebäude  60 0 0 0 
und Außengelände 

63104 
Kindertageseinrichtung J.-S.-B.-Straße 
Okriftel, Sanierung Fassade, Schallschutz-
maßnahmen und Außengelände  

75 0 0 0 

63104 
Kindertagesstätte J.-S.-B.-Straße Okriftel, 
Umbaumaßnahme zur Schaffung 
zusätzlicher Betreuungsplätze 

210 0 0 0 

63107 
Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt 
Bleichstraße Eddersheim Sanierung 
Fußboden und Sanitäranlagen 

35 0 0 0 

14 ABSCHREIBUNGEN 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
2.041.920 2.294.090 2.326.800 

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie 
ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene 
regelmäßige Nutzungsdauer. Die Abschreibungen dienen zum einen der Periodisie-
rung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebüh-
renrechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Es sind Auf-
wendungen, die weder zahlungswirksam werden noch eine Zunahme der Verschul-
dung bewirken, aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis beeinflussen.  

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden die 
Jahresergebnisse 2019 und 2020 mit rd. 1,5 Mio. € belastet. 
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15 AUFWENDUNGEN FÜR ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE, 
KOSTENERSTATTUNGEN UND BESONDERE FINANZZUWEISUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€  Ansatz 2020/€
5.582.000 7.015.250 7.272.750 

Bezeichnung Ansatz 
2018/T€

Ansatz 
2019/T€

Ansatz 
2020/T€

Träger anderer Kindertagesstätten 3.115 3.745 3.950 

Betreuungsangebot an den Grundschulen 420 570 580 

Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB 410 430 450 
Weiterleitung für Freistellung letztes 
Kindergartenjahr 100 745 755 

Verlustausgleich Nassauer Hof/Hawobau 100 100 100 

Defizitausgleich Regionalpark GmbH 115 115 115 

Betriebskosten/Ausgleichsleistungen Nahverkehr 567 577 587 

Aufsuchende Drogenhilfe 42 49 49 

Kinder- und Jugendarbeit 152 155 176 

Kulturförderung 50 120 120 

Sanierung Schulturnhalle Eddersheim 136 0 0 

Sportförderung 216 256 235 

Erstattung für gemeinsamen Ordnungsamtbezirk 36 36 36 

Umlage Abwasserverband Main-Taunus 26 26 26 

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 97 91 93 

Die Mehraufwendungen von rd. 1,4 Mio. € in 2019 ergeben sich vor allem durch 
Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Kindergartenfreistellung an konfessionelle 
und freie Träger (645 T€) sowie die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse für 
Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund von zusätzlichen Plätzen und Angeboten 
bei den folgenden Einrichtungen: 
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Einrichtung Mehraufwendung 
2019 in T€ Grund 

Betreuungsangebote an 
Grundschulen 

150 Erhöhung Platzzahl 

Kostenausgleich § 28 HKJGB 20 Kostensteigerungen 
Zuschuss an katholischen 
Kindergarten 

40 Steigerung 
Betriebskostenzuschuss 

Zuschuss an evangelischen 
Kindergarten 

50 Steigerung 
Betriebskostenzuschuss 

Zuschuss Kita Süd Hattersheim 
(SchokoLaden) 

70 Steigerung Betriebskosten-
zuschuss aufgrund erstmaliger 
Vollbelegung 

Zuschuss an Kita am 
Schlockerhof 

495 Einrichtung wird Ende 2018 in 
Betrieb genommen 

Summe 825 

Die Steigerung von 245 T€ nach 2020 begründet sich vor allem durch allgemeine 
Kostensteigerungen bei den freien und konfessionellen Trägern. 

16 STEUERN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN UND GESETZLICHE 
UMLAGEVERPFLICHTUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€  Ansatz 2020/€ 
22.515.000 22.330.000 22.990.000 

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt 
Hattersheim am Main in folgenden Bereichen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Kreisumlage     14.635       14.600       15.250 
Schulumlage       5.950   6.535   6.825 
Entnahme KFA-Rückstellung 0 -1.000 -400 
Umlage Regionalverband Frankfurt 
am Main  160  160   160 
Gewerbesteuerumlage       1.770   2.035   1.155 
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Kreis- und Schulumlage 

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 33,85 % (2018 = 35,15 %) und die 
Schulumlage von 15,15 % (2018 = 14,45 %) kalkuliert. Die Senkung des 
Gesamthebesatzes um 0,6 % bedeutet Wenigeraufwendungen von rd. 200 T€.

Die Entnahmen aus der KFA-Rückstellung von 1 Mio. € in 2019 und 400 T€ in 2020
resultieren aus den Zuführungen 2016 bis 2018. 

Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage wurde für 2019 mit einem Vervielfältiger von 64 Punkten 
kalkuliert.  

Hier ist darauf hinzuweisen, dass ab 2019 der Wegfall der Finanzierung des „Fonds
Deutsche Einheit“ von 4,3 Punkten berücksichtigt wurde. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die 
Rechtsgrundlage für diese Komponente entfällt. 

Für 2020 wurde die Umlage entgegen der Hinweise in den Orientierungsdaten nach 
derzeitiger Rechtslage, also dem Wegfall der Leistungen der westdeutschen 
Kommunen an den Belastungen ihrer Länder von 29 Punkten kalkuliert. Da hier von 
einigen Bundesländern eine Anschlussregelung angestrebt wird, steht die konkrete 
Höhe des Vervielfältigers insoweit unter dem Vorbehalt der politischen 
Verhandlungen. 

18 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
17.100 17.650 17.850 

Unter diese Position fallen Aufwendungen für folgende Steuern: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Grundsteuer    13.150 13.150 13.150 
Kraftfahrzeugsteuer     3.950  4.500  4.700 
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22 ZINSEN UND FINANZAUFWENDUNGEN 

Ansatz 2018/€ Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
1.336.570 1.178.220 1.175.890 

Die Zinsaufwendungen verteilen sich wie folgt: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Zinsen für langfristige Kredite 779.930 683.610 683.050 
Zinsen kommunaler Schutzschirm 352.000 352.000 352.000 
Zinsen für Liquiditätskredite 100.000 50.000 50.000 
Zinsdienstleistungen für Kredite aus 
Konjunkturprogrammen 49.640 37.610 35.840 
Zinsen für Gewerbesteuerguthaben 50.000 50.000 50.000 
sonstige Zinsaufwendungen 5.000 5.000 5.000 

26 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
2.500 110.500 10.500 

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Spenden sowie eine 
außerordentliche Abschreibung in 2019 für den Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel 
von 100.000 €. 
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III. Finanzhaushalt

1. Allgemein

Der Gesamtfinanzhaushalt weist im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt 
alle Ein- und Auszahlungen aus. Er bildet damit alle liquiditätswirksamen Finanz-
vorfälle ab.  

Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaus-
haltes werden im Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit abgewickelt. Damit werden im Finanzhaushalt Tilgungsleistungen, 
Zuweisungen für Investitionen, Beiträge sowie die einzelnen investiven Maßnah-
men veranschlagt.  

In den vorliegenden Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden nur die Ein-
und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daneben sind hier auch die 
produktbezogenen Investitionsvorhaben beschrieben. 

2. Überblick

Das Volumen im Finanzhaushalt - ohne Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit - beträgt   

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Einnahmen 7.694.500  8.024.310 9.816.480 
Ausgaben 8.621.840  9.502.570 11.222.530 

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 8.022.100 € (2019) 
und 8.736.200 € (2020) veranschlagt. Gegenüber 2018 sind das 327.600 € (2019) 
bzw. 1.041.700 € (2020) mehr. 

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sind Kreditaufnahmen von 3.010.000 € 
(2019) und 1.171.000 € (2020) veranschlagt.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 807.770 € (2019) und 733.630 € (2020) 
ergeben sich Nettoneuverschuldungen von 2.202.230 € in 2019 und 437.370 € in 
2020. Da die Tilgungszahlungen einschließlich des Eigenbeitrages zur Hessenkasse  
von 672.700 € durch Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 1.496.470 € (2019) und 1.477.090 € (2020) gedeckt werden können, sind diese 
Nettoneuverschuldungen für die Haushaltsgenehmigung nicht relevant. 
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3. Investitionsschwerpunkte 2019 und 2020

Produkt Bezeichnung Ansatz 
2019 / €

Ansatz 
2020 / €

0132 Sanierung Stadthalle 900 1.300 
0132 Sanierung Posthof 200 

0132 Bauhof Anbindung Wohnung an Sozialgebäude, 
Dach, Fassade 200 

0132 Bauliche Veränderungen Arbeitsschutz 100 100 

0231 Ersatzbeschaffung Wechselfahrzeug 
Feuerwehr Hattersheim 375 

0231 Parkhalle Feuerwehr Okriftel 150 
0631 Schaffung Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet 300 2.500 
0811 Neuer Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel 160 
0821 Neugestaltung Sportpark Hattersheim 350 

0821 Erweiterung / Neubau Sanitärräume 
Sportanlage Eddersheim 650 400 

0821 Kunstrasenplatz Okriftel 312 
1211 Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den Ortsteilen 295 180 
1211 Straßenbaumaßnahme Südring 1.000 900 
1211 Erneuerung Fahrbahn Gehwege Parkstraße 150 
1211 Neubau Straßenbrücke Ladislaus Winterstein Ring 550 
1211 Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungsanlagen 135 135 
1211 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 770 850 
1211 Holzbrücke unter Fly-over 105 

1311 Neuanlage Grün- und Freizeitflächen im Gebiet des 
Bebauungsplanes N 100 290 

1311 Fußwegachse Hauptstraße/Albanstraße 105 
1311 Maßnahmen im Zuge der Wasserrichtlinien 300 
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4. Investive Einzahlungen

10 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -
ZUSCHÜSSEN SOWIE INVESTITIONSBEITRÄGE 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
4.240.000 4.733.000 5.895.000 

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen, Beiträge einschließlich 
Infrastrukturabgaben aus städtebaulichen Verträgen und Spenden veranschlagt, die 
sich im Einzelnen wie folgt darstellen: 

Bezeichnung Ansatz 
2019 / € 

Ansatz 
2020 / € 

Bushaltestellen 470 470 
Landeszuschuss Museum 50 
Wegeverbindung Albanstr./Hauptstr. 80 
Bahnhof Hattersheim 20 20 
Sportplatz Hattersheim 350 
KIP Stadthalle 700 
Spenden Stadthalle 50 
Spende Museum 34 
Zuschuss kostenloses W-LAN 5 5 
Zuschüsse Allgemein: für gestellte, aber noch nicht beschiedene 
Zuschussanträge 100 100 

Infrastrukturabgaben 3.200 4.900 
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11 EINZAHLUNGEN AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
2.000.000 50.000 1.450.000 

13 EINZAHLUNGEN AUS DER TILGUNG VON DARLEHEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
252.440 231.310 220.480 

Die Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen setzen sich wie folgt zusammen: 

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Darlehen aus Mitteln der 
Fehlbelegungsabgabe 15.070 14.560 14.570 
Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen 102.370 81.750 70.910 
Einnahme Kapitalstock Süwag 135.000 135.000 135.000 

16 EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
1.202.060 3.010.000 2.251.000 

Die Veranschlagungen teilen sich auf die Verwendungsarten wie folgt auf: 

2019 / T€ 2020 / T€
Finanzierung von Investitionen bei Kreditinstitutionen 2.815 1.171 
Finanzierung von Investitionen aus dem kommunalen 
Investitionsprogramm 195 0 
Umschuldungen 0 1.080 
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5. Investive Auszahlungen

12 INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
7.694.500 8.022.100 8.736.200 

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern 
sich wie folgt:  

2018 / € 2019 / € 2020 / €
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.367.500 6.343.500 7.502.500 
Ankauf Grundstücke 142.000 85.000 635.000 
Bewegliches Anlagenvermögen, Inventar 968.000 1.497.600 557.700 
Investitionszuschüsse 217.000 96.000 41.000 

17 AUSZAHLUNGEN FÜR TILGUNGSLEISTUNGEN 

Ansatz 2018/€  Ansatz 2019/€ Ansatz 2020/€
927.340 1.480.470 2.486.330 

Unter dieser Position wird ab 2019 der Eigenanteil für die Hessenkasse von 672.700 
€ etatisiert. Weiterhin ist in 2020 ein Betrag von 1,08 Mio. € für eine Umschuldung
aufgenommen. Für planmäßige Tilgungsleistungen sind 807.770 € in 2019 und 
733.630 € in 2020 veranschlagt.
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6. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungen zu Leistungen von Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2019 für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 
von insgesamt 7,2 Mio. € für folgende Maßnahmen veranschlagt:  

 

Maßnahme VE / T€ 2020 / T€ 2021 / T€ 2022 / T€ 

Energetische Sanierung Posthof 200 0 200  
Stadthalle 700 

 
700 

 Neuschaffung von Kinderbetreuungs-
plätzen in allen Stadtteilen 2.450 600 1.850 

 
Neugestaltung Sportplatz Hattersheim 1.600 

 
1.000 600 

Erweiterung/Neubau Sanitärräume 400 400   

Südring 900 900   

Barrierefreie Bushaltestellen 850 850   

Neuer Wertstoffhof 100  100  

Summe 7.200 2.750 3.850 600 
 
 
IV. Schulden  

 
 

1.  Allgemein 
 
Die Schulden der Stadt Hattersheim am Main setzen sich aus zwei Blöcken 
zusammen:  
 
Der erste Block wird von langjährigen Krediten gebildet, die zur Finanzierung inves-
tiver Maßnahmen aufgenommen wurden bzw. noch aufgenommen werden. Mit 
diesen Krediten erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditmarkt, 
gleichzeitig bewirken sie aber auch durch entsprechende Investitionen eine Zunahme 
des Anlagevermögens.  
 
Der zweite Block setzt sich aus kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Liqui-
ditätskredite) zusammen. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des 
Ergebnishaushaltes. Sie bewirken keine Vermögensmehrung, sondern schmälern 
letztlich das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital.  
 
Beide Verbindlichkeitspositionen stellen die Verschuldung dar und werden sich 
voraussichtlich wie folgt entwickeln:  
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2.  Langfristige Schulden (erster Block) 
 
Bis Ende des Haushaltsjahres 2020 werden nach der Haushaltsplanung die 
langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich rd. 
24,44 Mio. € betragen. Dieser Berechnung liegen folgende Planungsdaten zugrunde: 
 
 

 
 
Die von 2019 bis 2022 geplanten Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. 
Danach werden folgende Ausgaben erwartet:  
 
 

 T € 
Haushaltsjahr 2019 8.022 
Haushaltsjahr 2020 8.737 
Haushaltsjahr 2021 7.869 
Haushaltsjahr 2022 5.183 
Finanzierungsbedarf insgesamt 29.811 
 

 Mio. € 
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 20,86 

+ veranschlagte Kreditaufnahme 2018 (HER 2018) 0,94 

+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2019  3,01 

-  veranschlagte ordentliche Tilgung 2019 - 0,81 

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 24,00 

+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2020  1,17 

-  veranschlagte ordentliche Tilgung 2020 - 0,73 

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 24,44 
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Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 
 T € 
Grundstücksverkaufserlöse 4.665 
Tilgungseinnahmen 848 
Beiträge einschließlich Infrastrukturabgaben aus 
städtebaulichen Verträgen 12.267 
Zuweisungen 6.233 
Zwischensumme 24.013 
Kredite 5.798 
Insgesamt 29.811 
 

Zur Finanzierung der bis 2022 vorgesehenen Investitionsausgaben sind 
Kreditaufnahmen von 5.798 T€ notwendig. Nach Abzug der ordentlichen 
Tilgungen von 3.086 T€ ergibt sich zum Ende des Jahres 2022 ein langfristiger 
Schuldenstand von  
 

24,51 Mio. €  
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3. Liquiditätskredite (vormals Kassenkredite) (zweiter Block)  
 
Durch die Ablösung von 6,5 Mio. € Kassenkrediten durch die „Hessenkasse“ wird 
nach derzeitiger Liquiditätsplanung zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ein positiver 
Kassenbestand von 100 T€ erwartet. Damit kann dem Grundgedanken der „Hessen-
kasse“, das bis Ende 2018 alle Kassenkredite zurückgezahlt sind, erfüllt werden. 
 
Nach der „Nullstellung der Kassenkredite“ und dem Drücken des „Reset-Buttons“ soll 
ein neuerliches Anwachsen der künftigen „Liquiditätskredite“ dauerhaft verhindert 
werden. Hierzu wurde in § 105 Abs. 1 HGO geregelt, dass die im Laufe des Jahres 
aufgenommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt 
werden. Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlung kann von der Auf-
sichtsbehörde ein Kreditrahmen genehmigt werden.  
 
Dieser ist auf Grundlage einer Liquiditätsplanung zu ermitteln, die dem Haushaltsplan 
als Anlage beizufügen und damit der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. 
 
Nach dieser Planung ist jährlich mit kurzfristigen Liquiditätsspitzen bis zu 7,5 Mio. € 
zu rechnen, die jedoch bis Ende des Jahres zurückgezahlt sind. Diese Spitzen resul-
tieren vor allem daraus, dass die Finanzierung der Investitionen erst Ende des 
Jahres erfolgen wird. Aus diesem Grund sind in der Haushaltssatzung Liquiditäts-
kredite von jährlich 8 Mio. € vorgesehen. 
 
4.  Liquiditätspuffer § 106 Abs. 1 HGO  
 
Nach § 106 Abs. 1 HGO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ein so-
genannter „Liquiditätspuffer“, in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei 
dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre, vorzuhalten. Für 2019 wäre dies ein 
Betrag von rd. 1 Mio. €. 

 
 

V. Rücklagen  
 
Rücklagen nach § 23 GemHVO-Doppik (Überschüsse des ordentlichen bzw. außer-
ordentlichen Ergebnisses oder Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und 
überwiegend aus den Entgelten finanziert werden) sind nicht vorhanden.  
 
 
VI.  Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Im Haushaltsplan 2019/2020 sind in allen Produkten die Veranschlagung für den 
Zeitraum von 2019 bis 2022 abgebildet. In der Anlage 5 sind die Ergebnisse für den 
Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Einzelnen nachgewiesen.  
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VII. Stellenplan  
 
Der Stellenplan der Stadtverwaltung Hattersheim am Main wurde wie von der Doppik 
gefordert, auf der Grundlage der tatsächlichen prozentualen Arbeitszeitanteile der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Produkten aufgestellt. Die Verän-
derungen im Stellenplan sind im Ergebnishaushalt unter Ziffer 11,12 – Personal- und 
Versorgungsaufwendungen – erläutert. 
 
Durch die Überleitung der Erzieherinnen/Erzieher und der sozialpädagogischen 
Fachkräfte in die neue Entgelttabelle S des Tarifvertrages für den Sozial- und 
Erziehungsdienst gibt es für diesen Bereich seit 2011 einen eigenen Stellenplan.  
 
 
 
VIII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2017 
 
Für die Jahresabschlüsse seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 bis zum 
Haushaltsjahr 2017 stellten sich die Ergebnisse wie folgt dar: 

 
 

Jahr 
Jahresbezogenes 
Ordentliches 
Ergebnis 

Jahresbezogener 
Finanzmittelbedarf 

Jahresbezogener 
Finanzmittelüberschuss 

Jahresab-
schluss (*) 

 € € €  
2009 -5.078.502 5.189.836  B 
2010 -7.574.039 6.703.381  B 
2011 -6.913.735 1.672.234   B 
2012 -4.562.145 5.026.062   B 
2013 -4.577.015 5.623.346   B 
2014 -265.324 533.293   A 
2015 675.171   1.677.000 A 
2016 460.163   2.816.032 A 
2017 2.138.540   6.146.730 A 

 
*  B = Beschlossen 
   A = Aufgestellt 
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G E S A M T H A U S H A L T 

- Gesamtergebnishaushalt 

- Gesamtfinanzhaushalt
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Gesamtergebnishaushalt 

Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 
2017 

€

Ansatz 
2018 

€

Ansatz 
2019 

€

Ansatz 
2020 

€

Planung 
2021 

€

Planung 
2022 

€
1 2 3 4 5 6 

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 334.300 328.600 328.300 328.300 328.300 328.300 
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.455.830 2.385.750 1.711.950 1.733.430 1.758.280 1.738.680 
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.688.150 1.956.380 1.989.950 1.828.950 1.574.950 1.519.950 
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte

Eigenleistungen
0 0 0 0 0 0 

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

32.500.000 35.890.000 38.935.000 40.765.000 42.005.000 43.010.000 

6. Erträge aus Transferleistungen 1.525.000 1.540.000 1.526.200 1.566.200 1.591.200 1.616.200 
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
11.444.550 12.554.880 13.908.880 12.287.880 12.522.880 12.012.880 

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuschüssen,-zuweisungen und -
beiträgen

749.390 770.290 799.870 790.280 790.750 772.250 

9. Sonstige ordentliche Erträge 1.254.950 961.500 961.500 961.500 961.500 961.500 
10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9) 51.952.170 56.387.400 60.161.650 60.261.540 61.532.860 61.959.760 
11. Personalaufwendungen 13.913.590 14.393.970 15.387.770 15.983.700 16.537.070 16.887.390 
12. Versorgungsaufwendungen 827.220 995.070 935.200 957.850 977.120 996.800 
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.151.670 9.303.140 10.222.250 10.288.450 9.802.290 9.464.680 
14. Abschreibungen 2.101.890 2.041.920 2.294.090 2.326.800 2.321.570 2.378.040 
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

sowie besondere Finanzausgaben
4.591.400 5.582.000 7.015.250 7.272.750 7.512.750 7.752.750 

16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen

20.980.000 22.515.000 22.330.000 22.990.000 23.390.000 23.465.000 

17. Transferaufwendungen 0 0 15.000 25.000 25.000 25.000 
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.380 17.100 17.650 17.850 17.850 17.850 
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11

bis 18) 
50.582.150 54.848.200 58.217.210 59.862.400 60.583.650 60.987.510 

20. Verwaltungsergebnis (10 ./. 19) 1.370.020 1.539.200 1.944.440 399.140 949.210 972.250 
21. Finanzerträge 82.430 81.820 81.280 830.770 230.570 230.560 
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.335.950 1.336.570 1.178.220 1.175.890 1.175.050 1.173.260 
23. Finanzergebnis (21 ./. 22) -1.253.520 -1.254.750 -1.096.940 -345.120 -944.480 -942.700 
24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23) 116.500 284.450 847.500 54.020 4.730 29.550 
25. Außerordentliche Erträge 1.181.350 2.005.450 55.050 1.455.050 3.095.050 80.050 
26. Außerordentliche Aufwendungen 2.500 2.500 110.500 10.500 10.500 10.500 
27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26) 1.178.850 2.002.950 -55.450 1.444.550 3.084.550 69.550 
28. Jahresergebnis (24 + 27) 1.295.350 2.287.400 792.050 1.498.570 3.089.280 99.100
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Gesamtfinanzhaushalt 

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten 

Ansatz
2017 

€ 

Ansatz 
2018 

€

Ansatz 

2019 
€ 

VE 

2019 
€ 

Ansatz 
2020 

€

Planung 
2021 

€

Planung 
2022 

€
1 2 3 4 5 6 7 

1. Geplantes Jahresergebnis des 
Ergebnishaushaltes  

1.295.350 2.287.400 792.050 0 1.498.570 3.089.280 99.100 

2. +/– Abschreibungen/ Zuschreibungen 
auf Vmgg. des Anlagevermögens  

2.101.890 2.041.920 2.294.090 0 2.326.800 2.321.570 2.378.040 

3. – Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten für erhaltene 
Investitionszuweisungen und -zuschüsse  

-749.390 -770.290 -799.870 0 -790.280 -790.750 -772.250 

4. +/– Zunahme/ Abnahme von 
Rückstellungen  

-131.860 54.400 -839.800 0 -108.000 37.840 303.800 

5. -/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem 
Abgang von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens  

-1.150.000 -2.000.000 50.000 0 -1.450.000 -3.090.000 -75.000 

6. +/– Sonstige nicht zahlungswirksame 
Aufwendungen und Erträge (ein-
schließlich sonstige ao Ertr. u. Auf.)  

0 0 0 0 0 0 0 

7. -/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. 
L. sowie anderer Aktiva, die nichtder Invest.- 
oder Finanz. zuzuord. sind  

0 0 0 0 0 0 0 

8. +/– Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. 
sowie anderer Passiva, die nicht der 
Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind 

0 0 0 0 0 0 0 

9. Finanzmittelfluss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (1 bis 8) 

1.365.990 1.613.430 1.496.470 0 1.477.090 1.567.940 1.933.690 

10. Einzahlungen aus Investitionszuweis-
ungen und -zuschüssen sowie aus 
Investitionsbeiträgen  

770.000 4.240.000 4.733.000 0 5.895.000 3.815.000 4.076.500 

11. + Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlageverm. und des immat. AV 

1.150.000 2.000.000 50.000 0 1.450.000 3.090.000 75.000 

12. – Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen und immaterielle 
Anlagevermögen  

-3.464.000 -7.694.500 -8.022.100 -7.200.000 -8.736.200 -7.869.000 -5.183.000 

(davon Auszahlungen für aktivierte 
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)  

-10.000 -217.000 -96.000 0 -41.000 -31.000 -31.000 

13. + Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens  

259.180 252.440 231.310 0 220.480 197.910 197.920 

(davon Einzahlungen aus der Tilgung 
von Krediten)  

259.180 252.440 231.310 0 220.480 197.910 197.920 

14. – Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen  

0 0 0 0 0 0 0 

(davon Auszahlungen aus der 
Gewährung von Krediten)  

0 0 0 0 0 0 0 

15. Finanzmittelfluss aus 
Investitionstätigkeit (10 bis 14) 

-1.284.820 -1.202.060 -3.007.790 -7.200.000 -1.170.720 -766.090 -833.580 

16. Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten und der Begehung von Anleihen  

1.284.820 1.202.060 3.010.000 0 2.251.000 2.967.000 850.000 

17. –     Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten u. 
Anleihen, sowie Sondervermögen Hessenkasse

-896.360 -927.340 -1.480.470 0 -2.486.330 -3.634.130 -1.455.580 

18.    Finanzmittelfluss aus 
Finanzierungstätigkeit (16 + 17) 

388.460 274.720 1.529.530 0 -235.330 -667.130 -605.580 

19. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf 
des Haushaltsjahres (9, 15 und 18) 

469.630 686.090 18.210 -7.200.000 71.040 134.720 494.530 

20. Voraussichtlicher 
Finanzmittelbestand amAnfang des 
Haushaltsjahres 

0 0 100.000 0 118.210 189.250 323.970 

21. Voraussichtlicher 
Finanzmittelbestand amEnde des 

 

Haushaltsjahres (19 + 20) 

469.630 686.090 118.210 -7.200.000 189.250 323.970 818.500 
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Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

1 0111 Politische Gremien
2 0112 Magistrat
3 0113 Büro für Frauenfragen
4 0114 Zentrale Dienste
5 0115 Organisation der Verwaltung
6 0116 Personalservice
7 0117 Personalrat

8 0121 Koordination der allgemeinen 
Finanzwirtschaft 2100

10 0123 Veranlagung und Festsetzung von 
Steuern, Abgaben und Gebühren 2100

11 0131 Grundstücks- und Gebäudemanagement 
(Extern) 2200

12 0132 Gebäudemangement (Intern) 5000

14 0134
Neubau-, Umbau-, Sanierungsmaß-
nahmen und Gebäudeunterhaltung 
(investive Maßnahmen)

5000

021 Wahlen 14 0211 Wahlen 1000
15 0221 Ordnungsangelegenheiten 3000
16 0222 Personenstandswesen 3000
17 0223 Bürgerbüro 3000

023 Brandschutz 18 0231 Feuerlöschwesen und Brandschutz 6000

041
Nichtwissenschaft-
liche Museen, 
Sammlungen

19 0411 Stadtarchiv 8100

0431 Theater, Konzerte, Musikpflege 8100

0432 Stadtmuseum 8100
044 Büchereien 21 0441 Stadtbücherei 8100

045
Heimat- und 
sonstige 
Kulturpflege

22 0451 Heimat- und sonstige Kulturpflege 8100

23 0511 Seniorenangebote und -beratung 4000
24 0513 Hilfe für Asylsuchende und Flüchtlinge 10000
25 0521 Allgemeine Sozialverwaltung 4000

26 0523 Suchtberatung 4000

061 Jugendarbeit 27 0611 Jugendarbeit 4000
28 0621 Schulsozialarbeit 4000
29 0622 Familienoffensive Hattersheim 4000

064
Kinderbetreuungse
inrichtungen 
fremder Träger

31 0641 Kinderbetreuungseinrichtungen fremder 
Träger 2100

065 Einrichtungen der 
Jugendarbeit 32 0652 Kinderspielplätze 5000

Produkt Bew.St.*

Öffentlichkeitsarbeit 110013

Sonstige
Leistungen der 
Kinder-, Jugend- 

20

30
06

Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe

062

1000

0631 Städtische Kinderbetreuung bis Ende 
Grundschulalter 4000

012 Finanzwesen 9 Kassengeschäfte 2200

Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe

0122

01

Innere Verwaltung

011
Verwaltungs-
steuerung- und 
service

013 Gebäudemanagem
ent

0141

lfd. Nr. Nr.

014 Darstellung in der 
Öffentlichkeit

02

Sicherheit und 
Ordnung

022 Ordnungs-
angelegenheiten

04

Kultur und 
Wissenschaft

043 KulturForum

063
Städt. 
Kinderbetreuungse
in-richtungen 

05

Soziale Leistungen 051 Soziale 
Einrichtungen

052
Sonstige soziale 
Hilfen und 
Leistungen
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Produktplan der Stadt Hattersheim am Main

081 Sportförderung 33 0811 Sportförderung 2200

082 Sportstätten und 
Bäder 34 0821 Sportanlagen 5000

09
Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen

091

Räumliche 
Planungs- und 
Entwicklungsmaßn
ahmen

35 0911 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 5000

101
Bau- und 
Grundstücks-
ordnung

36 1011 Bau- und Grundstücksordnung 5000

102 Wohnbau-
förderung 37 1021 Wohnungsverwaltung/ -wesen und 

Fehlbelegungsabgabe 4000

11 Ver- und 
Entsorgung 111 Elektrizitätsver-

sorgung 38 1111 Photovoltaikanlage 5000

39 1211 Gemeindestraßen und Beleuchtung

40 1212 Straßenreinigung und Winterdienst

122 ÖPNV 41 1221 Öffentlicher Personennahverkehr 3000

131 Öffentliche(s) 
Grün/Gewässer 42 1311 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege 5000

15 Wirtschaft und 
Tourismus 151 Wirtschafts-

förderung 44 1511 Förderung des Wirtschaftsstandortes 1100

30 Produktgruppen 45 Produkte

Produktgruppe lfd. Nr. Nr. Produkt

9990

Bew.St.*

210045 1611 Allgemeine    Finanzwirtschaft

13

Natur- und 
Landschaftspflege

132 Friedhöfe und 
Bestattungswesen

16

Allgemeine Finanz-
wirtschaft

Friedhöfe43 1321

Stadt (Summe)

161 Allgemeine Finanz-
wirtschaft

Nr. Produktbereich Nr.

Gemeindestraßen, 
sonstiger 
Personen- und 
Güterverkehr

10 Bauen und 
Wohnen

08

Sportförderung

12

Verkehrsflächen 
und  
Verkehrsanlagenan
lagen, ÖPNV

121
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S T E L L E N P L A N

der Stadtverwaltung Hattersheim am Main 

Haushaltsjahre 2019/2020 

Deckungsvermerk zum Stellenplan 

Umbesetzungen von Planstellen infolge organisatorischer Ände-
rungen sind zulässig. Die Umbesetzungen sind beim Erlass der 
nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung in 
den Stellenplan aufzunehmen. 
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Anlage  1  

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main 

für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 

Haushaltssicherungskonzept 
zum Haushaltsplan 2019 / 2020 

251



Haushaltssicherungskonzept 2019 / 2020 
 

 

Durch Artikel 4 Hessenkassengesetz vom 30. April 2018 sind auch haushaltsrechtliche 

Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) geändert worden. So wurde  

§ 92a neu aufgenommen und hier die Vorschriften zum Haushaltssicherungskonzept 

geändert und zusammengefasst. 

 

Nach Abs. 1 ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum 

Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmög-

lichkeiten bei Aufwendungen und Einzahlungen sowie der Ausschöpfung aller 

Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der 

Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer 

Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 

 

Abs. 2 verlangt nach verbindlichen Festlegungen über Konsolidierungsmaß-nahmen 

und der Angabe des Zeitraums, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung 

schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. 

 

Neu eingeführt wird durch Abs. 3 Satz 2 eine Genehmigungspflicht des Haushalts-

sicherungskonzepts. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die 

Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der Oberen Aufsichts-

behörde einzuholen. 

 

Rechtlich wird das Haushaltssicherungskonzept insofern aufgewertet, als die Festle-

gungen zum Haushaltssicherungskonzept nun ausdrücklich Teil der Festlegungen der 

Haushaltssatzung werden. 

 

Abs. 1 Ziffer 1 nimmt Bezug auf die Regelung des § 92 Abs. 5 HGO, die lautet: 

 

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter 

Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen 

Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die 

Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. 

 

Nach dem neuen § 25 Abs. 3 letzter Satz Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

wird erlaubt, bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im 

ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 

2018 mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Von dieser Möglichkeit der Verrechnung 

der Alt-Fehlbeträge mit dem positiven Eigenkapital wird die Stadt Hattersheim am 

Main bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch machen. 

Mit der Ablöse der Kassenkredite durch die Hessenkasse wird Ende 2018 voraus-

sichtlich ein positiver Kassenbestand ausgewiesen werden. 
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Daher werden sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019, unter Berücksichtigung der 

Abschlussbuchungen 2018, sowohl ein ausgeglichener Ergebnis- als auch Finanzhaus-

halt ergeben. Da die Haushaltsplanung 2019/2020 einschließlich der Finanzplanung 

bis 2022 keine negativen Ergebnisse ausweisen und mit den Überschüssen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung sowie der Eigenbeitrag zur 

Hessenkasse erbracht werden können, werden die Voraussetzungen des § 92 Abs. 5 

HGO erfüllt. 

 

Die Stadt Hattersheim am Main weist für die Jahre 2016 und 2017 in den Jahresab-

schlüssen positive Jahresergebnisse aus. 
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Anlage  2  

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main 

für die Haushaltsjahre 2019/2020 

Direkte Finanzplanung 
2018 – 2022 
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Nr. Konten Bezeichnung
2018 2019 2020 2021 2022

1 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 328.600 328.300 328.300 328.300 328.300
2 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.385.750 1.711.950 1.733.430 1.758.280 1.738.680
3 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.956.380 1.989.950 1.828.950 1.574.950 1.519.950

4 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 
aus gesetzlichen Umlagen 35.890.000 38.935.000 40.765.000 42.005.000 43.010.000

5 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.540.000 1.526.200 1.566.200 1.591.200 1.616.200
6 816 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 12.554.880 13.908.880 12.287.880 12.522.880 12.012.880
7 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 81.820 81.280 830.770 230.570 230.560

8 813, 828 Sonstige ordentlichen Einzahlungen und soinstige außerordentlichen 
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 966.950 966.550 966.550 966.550 966.550

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn 1 bis 8) 55.704.380 59.448.110 60.307.080 60.977.730 61.423.120

10 830 Personalauszahlungen 14.393.970 15.387.770 15.983.700 16.537.070 16.887.390
11 831 Versorgungsauszahlungen 940.670 935.200 665.850 679.280 693.000
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.303.140 10.062.050 10.288.450 9.802.290 9.464.680
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0 15.000 25.000 25.000 25.000

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie 
besondere Finanzauszahlungen 5.582.000 7.015.250 7.272.750 7.512.750 7.752.750

15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 22.515.000 23.330.000 23.390.000 23.650.000 23.465.000

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.336.570 1.178.220 1.175.890 1.175.050 1.173.260

17 837, 848 Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonstige außerordentlichen 
Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 19.600 28.150 28.350 28.350 28.350

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 
17) 54.090.950 57.951.640 58.829.990 59.409.790 59.489.430

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 1.613.430 1.496.470 1.477.090 1.567.940 1.933.690

Haushaltsansatz

Direkte Finanzrechnung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
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Nr. Konten Bezeichnung
2018 2019 2020 2021 2022

Haushaltsansatz

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen 4.240.000 4.733.000 5.895.000 3.815.000 4.076.500

21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 2.000.000 50.000 1.450.000 3.090.000 75.000

22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens 252.440 231.310 220.480 197.910 197.920

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 6.492.440 5.014.310 7.565.480 7.102.910 4.349.420
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 142.000 85.000 555.000 105.000 55.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.584.500 6.439.500 7.623.500 7.009.500 3.985.500

26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
immaterielle Anlagevermögen 968.000 1.497.600 557.700 754.500 1.142.500

27 844 Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 7.694.500 8.022.100 8.736.200 7.869.000 5.183.000

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) -1.202.060 -3.007.790 -1.170.720 -766.090 -833.580

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.
19 und 29 411.370 -1.511.320 306.370 801.850 1.100.110

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen 1.202.060 3.010.000 2.251.000 2.967.000 850.000

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse 927.340 1.480.470 2.486.330 3.634.130 1.455.580

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 274.720 1.529.530 -235.330 -667.130 -605.580

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33) 686.090 18.210 71.040 134.720 494.530
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Nr. Konten Bezeichnung
2018 2019 2020 2021 2022

Haushaltsansatz

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung 
von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten, Hessenkasse) 16.500.000 6.200.000 5.000.000 5.750.000 3.800.000

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel Anlegen von 
Kassenmitteln, Rückzahlung von kassenkrediten) 17.486.090 6.200.000 5.000.000 5.750.000 3.800.000

37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-
unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36) -986.090 0 0 0 0

38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 400.000 100.000 118.210 189.250 323.970

39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) -300.000 18.210 71.040 134.720 494.530

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) 100.000 118.210 189.250 323.970 818.500
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Anlage  3  

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main 

für die Haushaltsjahre 2019/2020 

Liquiditätsplanung 
für die Jahre 2019 und 2020 
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Anlage  4

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Investitionsprogramm
2018 – 2022

263



Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

0114 EDV-Vernetzung; Ersatzbeschaffung EDV-
Geräte; 

- - 30 70 30 30 30

0114 Softwareneuanschaffung - - 65 30

Zentrale Beschaffung Inventar 50 30 30 30

0131 Gebäudemanagement Extern 

Erwerb unbebauter Grundstücke - - 50 50 150 100 50

Umbau Kücheneinrichtung Bistro Bahnhof 55 55

0132 Gebäudemanagment (Intern)

Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Hausmeister 30 30

Soundanlage Hessensaal 20 20

Sanierung Stadthalle 5.500 600 2.000 900 1.300 700

Sanierung Posthof 840 390 0 200 200 50

Einbau Überwachung Außengelände; Haus 
der Vereine

20 20

Bauhof: Anbindung Wohnung an 
Sozialgebäude, Dach,Fassade

400 - 200 200

Bauliche Veränderung Arbeitsschutz 100 100 100 100

neuer Wertstoffhof 100 500

0141 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Weihnachtsbeleuchtung 20 20 20

Öffentliches WLAN 10 10

0221 Ankauf VW- Caddy; Ordnungsamt 18

0231 Feuerwehren

Ersatzbeschaffung Kleingeräte - - 15 10 30 15 15

Erwerb Defibrillatoren - - 10 10

Abgasabzuganlage Anbau/Umkleide Fwhh 
Hattersheim 100 - 20 80

Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug mit 
Mulde

375 375

Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW 
Hattersheim (Zuschuss = 100 T€) 400 400

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan
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Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan

Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW 
Eddersheim (Zuschuss = 100 T€) 400 400

Ersatzbeschaffung LF 20/16 FFW Okriftel 400 400

Ersatzbeschaffung GW-S FF Eddersheim 35 - 35

Ersatzbeschaffung Stapler 80 0 80

Atemschutzausrüstung 25

Wärmebildkamera 15

Rollwagen Logistikkonzept 10 10

Ersatzbeschaffung Rettungssatz 30

Übernahme MTF Jugendfeuerwehr 25

Parkhalle FFW Okriftel 150

Ersatzbeschaffung Sprungrettungsgerät 10

Klimagerät Zentrale/Stabsraum Fwhh 7 - 7

Ersatzbeschaffung Transportanhänger 8 8

Umstellung auf Digitalfunk 240 40

Betonsperren für Sicherung von 
Veranstaltungen

10 10

Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung 
einschl. Reinigungssystem

50 50

Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 15

Ersatzbeschaffung Gerätewagen 60 40

0432 Museum Ausstattung Zushcuss = 100%) 80 84

0631 Kindertagesstätten

Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens und kleinere 
Baumaßnahmen

- - 114 142 96 64 64

Planungskosten Kita Hattersheim 100

Neubau Kita Eddersheim
(Zuschuss = 320 T€) 3.700 400 100 300 1.500 1.400

Grundstücksankauf Kita Probsteistr. 400

Neue Kita-Plätze Okriftel 1.250 300 600 350

Umsetzung Container 100 100

Erweiterung Betreuungskapazitäten SKH 250 250
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Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan

Photovoltaikanlage Kita Süd 100 100

0641 Kinderbetreuung fremder Träger

Zuschuss Kath. Kita Hattersheim 200

Zuschüsse konf. Kitas 10 20 10 10 10

0652 Ersatzbeschaffungen Spielplätze - - 90 133 106 97 100

0811 Tartanbelag Schulsportanlage Okriftel 160 0 160

0811 Zuschüsse Sportvereine 70 25 15 15

0821 Sportanlagen

Neugestaltung Sportpark Hattersheim 5.850 20 750 20 350 1.000 1.600

Erweiterung /Neubau Sanitärräume 
Sportanlage Eddersheim

1.050 - 0 650 400

Energetische Sanierung Funktionsgebäude 
Sportplatz Okriftel (Zuschuss = 300 T€)

885 20 125 740

Pflegemachinen Sportplatz Okriftel 23 23

Kunstrasenplatz Sportplatz Okriftel 327 15 0 312

1211 Straßenbau
Kleinere Um-, Aus- und Neubauten - -

Grunderwerb Teilflächen - - 5 5 5 5 5

Rad-/Fußwegenetz - - 95 100 70 5 5

Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet - - 20 20 20 20 20

Verkehrsentlastungsmaßnahmen in den 
Ortsteilen

- - 80 295 180 80 80

Östl. Gehweg Goethestr. (Einnahme: 55 - 0 10 45
Erschließungsbeiträge 27,5 T€) 

Kleiststr. zw.Mainer Landstr.-Stefanstr. 0 30 120
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 75 T€) 

Südring  (Einnahme: Erschließungs- 2.480 80 500 1.000 900
beiträge 1,2 Mio. €; KIP 250 T€)

Fahrbahn und Gehwege Heddingheimer 
Straße inkl. Grunderwerb; (Einnahme:

550 - 110

Erschließungsbeiträge  275 T€)

Gehwege Engelthalstraße (Einnahme: 95 - - 15 80
Erschließungsbeiträge 71,5 T€) 
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Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan

Erneuerung Gehwege Hochheimer Straße 290 - - 58
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 145 T€)

Erneuerung Gehwege Rüsselsheimer Str. 720 - - 120
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 360 T€) 

Fahrbahn und Gehwege Falkensteinstraße 
von Rotenhofstraße bis Schwarzbach

120 - - 24 96

(Einnahme: Erschließungsbeiträge 90 T€)

Neubau Straßenbrücke L-Winterstein-Ring 660 110 550

H-Riggenbach-Str. zw. Rosengarten und 
Nassauer Str.

120 - 24

(Einnahme: Erschließungsbeiträge 60 T€); 

Erneuerung Gehwege Brentanostraße 50 - 50
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€) 

Erneuerung Gehwege Langgasse 50 - - 10 40
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 25 T€) 

Erneu. Fahrbahn und Gehwege Parkstraße 1.000 - - 150 850
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 500 T€) 

Erneuerung Gehwege Altmünsterstr. 
Einnahme: Erschließungsbeiträge 65 T€)

135 125 10

Ern. Fahrbahn/Gehwege Teplitzer Str. 520 - 0 80 440
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 260 T€) 

Erneuerung Gehwege Ahornstraße 150 - 130 20
(Einnahme: Erschließungsb. 72,5 T€) 

Erneuerung Gehwege Vogelweidestraße 200 - - 40 160
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€)

Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtungs-
anlagen (Einnahme: Entnahme Kapitalstock 
Süwag)

- - 135 135 135 135 135

Erschließung Annabergstraße 195
(Einnahme: Erschließungsbeiträge 100 T€) 

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 
(Einnahme:  jährlich 470 T€)

2.320 700 770 850

Straßenbau verl. Friedrich-Ebert-Straße 25 25

Holzbrücke unter Fly-Over 150 45 105

Ampelanlage Frankfurter Str. 17 17
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Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan

Erschließung Gewerbegebiet südl. der 
Voltastr.

15 15

Barrierefreier Gehwegausbau Sindlinger 
Straße einschl. zwei Bushaltestellen

200 40 160

1221 Behindertengerechter Zugang Bahnhof 
Hattersheim

70 50 50 50 50 50

1311 Öffentliche Anlagen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge - - 22 60 30

Maßnahmen im Zuge der 
Wasserrahmenrichtlinien

- - 100 300

(Einnahme: Landeszuschuss 75 T€) 

Ersatzbeschaffung Häcksler 40

Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 40 - 40

Umgestaltung Umfeld Bhf. Hattersheim 160 80 80

Grünfläche N 100 340 50 290

Maindamm 100

Fußwegeachse Haupt-/Albanstraße 330 225 105

Sanierung Weiher und Anlagen 300 300

Sanierung Planetenweg 20 20

Seniorentrimmgeräte 15 15

Schwarzbachwegverbreiterung
Grunderwerb 30 30
Baukosten 150 150

1321 Friedhöfe

Einrichtung Urnenstelen Friedhof 
Hattersheim

- - 0 50

Neubau Urnenstelen Friedhöfe 
Okriftel/Eddersheim

- - 35 46 46

Neue Bestuhlungen Trauerhallen Okriftel und 
Eddersheim

- 26

Ankauf Traktor mit Anbaugeräten - - 28

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 25 30
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Produkt-
Nr.

Bezeichnung des Vorhabens Geschätzte 
Gesamt-

2017

kosten bereitg. 
Mittel

2018 2019 2020 2021 2022

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Investitionsprogramm 2019-2022
vorgesehene Ausgaben für den 

Haushaltsplan

Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger - - 130

Ersatzbeschaffung Hubwagen Friedhof 
Hattersheim

Erneuerung der Heizungsverteilung Edd. 30

Wasserleitungen auf allen Friedhöfen 80

ALLE Diverse kleinere Vorhaben 197 212 215 137 129

Gesamt: 7.839 8.022 8.737 7.869 5.183
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Anlage  6

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
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Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art
Stand zu
Beginn

2018/T€

Voraussichtlicher
Stand zu Beginn

2019/T€

Voraussichtlicher
Stand zum Ende

2019/T€

Voraussichtlicher
Stand zum Ende

2020/T€
1 2 3 4 5

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen - - - -

2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21.335 20.860 24.000 24.440

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - -

2.2 Land 20 12 0 0

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - -

2.4 Zweckverbänden und dgl. - - - -

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich - - - -

2.6 Kreditmarkt 21.315 20.848 24.000 24.440

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - - - -

Summe 21.335 20.860 24.000 24.440

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 7.355 0 0 0

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen - - - -

4.1 Leasing - - - -

4.2 Sonstige - - - -

Summe 28.690 20.860 24.000 24.440

Nachrichtlich:

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 12.620 12.090 17.733 18.294

5.1 Aus Krediten 12.620 12.090 17.733 18.294

5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen - - - -

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln
aus Sonderrücklagen für andere Zwecke - - - -

7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in
Zweckverbänden - - - -

8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an
wirtschaftlichen Unternehmen - - - -

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus
ÖPP-Verträgen

- - - -
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Anlage  7

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Rückstellungen
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Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art
Stand zu
Beginn
2018/T€

Voraussichtlicher
Stand zu Beginn

2019/T€

Voraussichtlicher
Stand zum Ende

2019/T€

Voraussichtlicher
Stand zum  Ende

2020/T€
1 2 3 4 5

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - - - -

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergeb-
nisses

- - - -

1.3 Sonderrücklagen - - - -

1.4 Stiftungskapital - - - -

Summe der Rücklagen - - - -

2. Rückstellungen

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 10.519 10.760 11.000 11.250

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-
RücklG gedeckt) - - - -

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versor-
gungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern 2.254 2.300 2.350 2.400

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten
der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteil-
zeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

351 120 0 0

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendun-
gen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nach-
geholt werden sollen

- - - -

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfalldeponien - - - -

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - - - -

2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen
nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbind-
lichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

2.367 2.500 1.500 1.100

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaf-
ten, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren - - - -

2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften - - - -

2.10 Sonstige Rückstellungen 1.360 1.400 1.400 1.400

Summe der Rückstellungen 16.815 17.080 16.250 16.150
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Anlage  8

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan 2019/2020

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

2020
T€

2021
T€

2022
T€

2023
T€

2024
T€

1 2 3 4 5 6

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 1.500 0 0 0 0

2019 2.750 3.850 600 0 0

2020 0 0 0 0 0

Summe 4.250 3.850 600 0 0

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen

1.171 767 850 0 0
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Anlage  9

zum Haushaltsplan der Stadt Hattersheim am Main

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Übersicht über die den Fraktionen
zur Verfügung gestellten Mittel
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Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Art Haushaltsansatz Erläuterungen

2018
€

2019
€

2020
€

1 2 3 4 5

1. Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36a Abs. 4 HGO 3.230 3.230 3.230

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion
(jährlich __________€) 350 350 350

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
(jährlich __________€)

40 40 40

2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die
einzelnen Fraktionen:

910
870
590
430
430

910
870
590
430
430

910
870
590
430
430

SPD
CDU
GRÜNE
FDP
FW

2.1 Fraktion

2.1.1 Personalkosten

2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen
gewährte geldwerte Leistungen

3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde
für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellen-
betrieb und Fraktionsassistenten)

3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen

3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich
Heizung, Reinigung, Beleuchtung 4.800 4.800 4.800

3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung *) 300 300 300 Kopierkosten

3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische
Kommunikation usw. **)

1.200 1.300 1.300
Hattersheimer
Stadtanzeiger
Telefonkosten

4. Gesamt 9.530 9.630 9.630

Anmerkung: * ) Kopieren und der Versand (Porto) der Fraktionsunterlagen über die Verwaltung
** ) ggf. Pauschalbeträge, Berechnung ist zu erläutern
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